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28. 11. 1968 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
die Ingenieurkammern (Ingenieur­

kammergesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Ingenieurkammern 

§ 1. E r r i 'c h tun g, Z w eck und S i t z 

(1) Zur Vertretung des Standes der staatlich 
befugten und beeideten Ziviltechniker (Archi­
tekten, Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieure 
im Sinne des Ziviltechnikergesetzes, BGBl. 
Nr. 146/1957, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 155/1958) werden nachstehende Kam­
mern errichtet: 

1. Länderkammern: 
a) eine Kammer mit dem Sitz in Wien, deren 

örtlicher Wirkungsbereich sich auf die Bun­
desländer Wien, Niederösterreich und Bur­
genland erstreckt; 

b) eine Kammer mit dem Sitz in Graz, deren 
örtlicher Wirkungsbereich sich auf die Bun­
desländer Steiermark und Kärnten er­
streckt; 

c) eine Kammer mit dem Sitz in Linz, deren 
örtlicher Wirkungsbereich sich auf die 
Bundesländer Oberösterreich und Salzburg 
erstreckt; 

d) eine Kammer mit dem Sitz in Innsbruck, 
deren örtlicher Wirkungsbereich sich auf die 
Bundesländer Tirol und Vorarlberg er­
streckt; 

2. eine Bundeskammer mit dem Sitz in Wien, 
deren örtlicher Wirkungsbereich sich auf das 
ganze Bundesgebiet erstreckt. 

(2) Jede Länderkammer hat sich als Ingenieur­
kammer mit einem ihren örtlichen Wirkungs­
bereich kennzeichnenden Zusatz zu bezeichnen. 
Die Bundeskammer hat die Bezeichnung "Bundes­
ingenieurkammer" zu führen. 

(3) Sämtliche gemäß Abs. 1 errichteten Kam­
mern sind Körperschaften des öffentlichen Rech­
tes und berechtigt, das Staatswappen zu führen. 

ABSCHNITT II 

Länderkammern 

§ 2. Wir k u n g s b e r eie h 

(1) Die Länderkammern sind berufen, inner­
halb ihres örtlichen Wirkungsbereiches die beruf­
lichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen 
der Ziviltechniker wahrzunehmen und zu för­
dern, für die Wahrung des Standesansehens zu 
sorgen und die Erfüllung der Berufspflichten der 
Ziviltechniker zu überwachen. 

(2) Im selbständigen Wirkungsbereich sind die 
Länderkammern insbesondere berufen: 

1. Den Behörden und Hochschulen auf deren 
Ersuchen oder von Amts wegen in allen Fragen, 
die die Interessen ihrer Mitglieder berühren, 
Berichte und Gutachten zu erstatten sowie An­
regungen zu geben; 

2. das standesgemäße Verhalten der Kammer­
mitglieder zu beaufsichtigen; 

3. über Ersuchen Gutachten über die Angemes­
senheit der von ihren Mitgliedern geforderten 
Vergütungen zu erstatten; 

4. Streitigkeiten zwischen ihren Mitgliedern zu 
schlichten (§ 17); 

5. von ihren Mitgliedern begangene Verlet­
zungen der Berufs- oder Standespflichten diszi­
plinär zu verfolgen (§ 50) und Ordnungswidrig­
keiten zu ahnden (§ 70); 

6. einen Unterstützungsfonds für ihre Mit­
glieder und deren Hinterbliebene zu errichten 
und zu betreiben (§ 18). 

(3) Im übertragenen Wirkungsbereich sind die 
Länderkammern berufen: 

1. für jedes Land, auf das sich ihr örtlicher 
Wirkungskreis erstreckt, eine Liste ihrer Mit­
glieder sowie der von diesen verwendeten Hilfs­
kräften (§ 6 Abs. 3) zu führen; 

2. an der Verwaltung des Bundes und der 
Länder in jenem Umfang mitzuwirken, der in 
den Gesetzen bestimmt ist; 

3. Vertreter in Körperschaften, Kollegien oder 
Beiräte zu entsenden oder für solche Stellen 
Besetzungsvorschläge zu erstatten, sofern dies 
Gesetze vorsehen; 
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2 1067 der Beilagen 

, 4. zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
ihren Mitgliedern und deren Auftraggebern ein 
Schied sv erfahren durchzuführen (§ 16); 

5. bei der Bestellung und Abberufung von 
Substituten (§§ 21 Abs. 2 und 27 Abs. 1 Zivil­
techriikergesetz) mitzuwirken und die Tätigkeit 
der Substituten zu überwachen; 

6. die Tätigkeit der Kammermitglieder als 
Urkundspersonen (§ 6 Abs. 1 Ziviltechniker­
gesetz) zu beaufsichtigen. 

(4) Die örtliche Zuständigkeit des Landeshaupt­
mannes, der in den in Abs. 3 bezeichneten Ange­
legenheiten die Aufgaben der im Instanzenzug 
übergeordneten und der sachlich in Betracht 
kommenden Oberbehörde wahrzunehmen hat, 
richtet sich in den Fällen 

a) des Abs. 3 Z. 1 danach, auf welches Land 
sich die Liste bezieht, 

b) des Abs. 3 Z. 2 und 3 danach, welches 
Land 'die Gesetze beschlossen hat, 

c) des Abs. 3 Z. 5 und 6 danach, in welchem 
Land sich der Kanzleisitz des Substituten 
(Kammermitgliedes) befindet. 

§ 3. G 1 i e der un g der L ä n der -
kammern 

Jede Länderkammer gliedert sich in die Sek-
tionen: 

1. Architekten, 
2. Ingenieurkonsulenten, 
3. Zivilingenieure. 

§ 4. Gern ein sam e und s e k t ion s -
eigene Angelegenheiten 

(1) Gemeinsame Angelegenheiten sind solche, 
die die Interessen der Angehörigen mehrerer 
Sektionen berühren, sowie die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes dem Präsidium, dem Kammervor­
stand oder der Kammervollversammlung zuge­
wiesenen Angelegenheiten. 

(2) Sektionseigene Angelegenheiten sind alle 
übrigen. 

§ 5. Mit g 1 i e der 

(1) Ziviltechniker, die ihre Befugnis ausüben, 
sind Mitglieder jener Länderkammer, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich sie den Sitz ihrer 
Kanzlei haben. 

(2) Zivil techniker, deren Befugnis ruht (§ § 19 
und 22 Ziviltechnikergesetz) oder eingestellt ist 
(§ 23 Ziviltechnikergesetz), sind Mitglieder jener 
Länderkammer, in deren örtlichem Wirkungs­
bereich sie ihren Wohnsitz haben. Liegt ein 
Wohnsitz im Inland nicht vor, so ist der letzte 
Wohnsitz im Inland maßgebend. 

(3) Jedes Mitglied gehört überdies einer der 
drei Sektionen (§ 3) an. Die Sektionszugehö­

, rigkeit richtet sich nach der verliehenen Befugnis. 

Besitzt ein Mitglied mehrere Befugnisse, die eine 
mehrfache Sektionszugehörigkeit begründen 
würden, so kann es entscheiden, welcher Sektion 
es angehören will. Unterbleibt diese Entschei­
dung, so richtet sich die Sektionszugehöfigkeit 
nach der zuerst verliehenen Befugnis. 

§ 6. R e c h ts S tell u n g der Mit g I i e der 

(1) Die Mitglieder sind nach Maßgabe der Be­
stimmungen des § 34 aktiv 1,lnd passiv wahl­
berechtigt. 

(2) Die Wohlfahrts-, Unterstützungs- und an-' 
deren Einrichtungen der nach diesem Bundes­
gesetz errichteten' Kammern stehen den Mit­
gliedern nach Maßgabe der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zur Verfügung. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die ihnen, 
durch das Ziviltechnikergesetz auferlegten Be­
rufspflichten sowie die Standesregeln (§ 30) und 
verbindlich erklärten Gebührenordnungen (§ 31) 
einzuhalten. Sie sind weiters verpflichtet, die 
Beschlüsse der Kammerorgane zu befolgen, die 
vorgeschriebenen Umlagen und sonstigen Bei­
träge zu entrichten und die Länderkammer sowie 
die Bundeskammer in ihren Aufgaben zu unter­
stützen. Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, 
Hilfskräfte, deren praktische Betätigung für eine 
Anrechnung nach § 10 Ziviltechnikergesetz in 
Betracht, kommt, bei der Länderkammer anzu­
melden. 

§ 7. 0 r g a n e 

Organe der Länderkammer sind: 
1. der Präsident (§ 8), 
2. das Präsidium (§ 9), 
3. der Kammervorstand (§ 10), 
4. die Kammervollversammlung (§ 11), 
5. die Rechnungsprüfer (§ 46), 
6. der Disziplinarausschuß (§ 50), 
7. der Disziplinaranwalt (§ 53), 
8. die Sektionsvorsitzenden (§ 12), 
9. die Sektionsvorstände (§ 13), 

10. die Sektionsvollversammlungen (§ 14), 
11. das Schiedsgericht (§ 16). 

§ 8. Prä s i den t 

(1) Der Präsident und zwei Vizepräsidenten 
werden in je einem Wahlgang vom Kammervor­
stand aus den Reihen seiner Mitglieder gewählt. 
Der Präsident und jeder der Vizepräsidenten 
haben verschiedenen Sektionen anzugehören. Der 
Präsident darf nicht zugleich Vorsitzender einer 
Sektion sein. 

(2) Der Präsident vertritt in gemeinsamen 
Angelegenheiten (§ 4 Abs. 1) die Länderkammer 
nach außen, er leitet und überwacht die gesamte 
Geschäftsführung. Er beruft die Sitzungen des 
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Präsidiums, des Kammervorstandes und . der 
Kammervollversammlung ein und führt in diesen 
den Vorsitz. Ihm obliegt die Durchführung der 
Beschlüsse dieser Organe: Er hat für die Ein­
haltung der gesetzlichen Vorschriften, insbeson­
dere für die Einhaltung des Wirkungsbereiches 
der Länderkammer zu sorgen. Er ist berechtigt, 
an den Sitzungen der Sektionsvorstände und der 
Sektionsvollversammlungen mit beratender Stim­
me teilzunehmen. 

(3) Der Präsident wird im Falle seiner Ver­
hinderung durch einen der Vizepräsidenten ver­
treten. Welcher der Vizepräsidenten zur Ver­
tretung berufen ist, ergibt sich aus der durch die 
Wahl festgelegten Reihenfolge. 

§ 9. Prä s i d i u m 

(1) Das Präsidium besteht aus dem. Präsi­
denten, den 'beiden Vizepräsidenten und den 
Sektionsvorsitzenden (§ 12). Bekleidet ein Sek­
tionsvorsitzender gleichzeitig die Funktion eines 
Vizepräsidenten,so ist sein Stellvertreter Mit­
glied des Präsidiums. 

(2) Das Präsidium ist berufen zur: 
1. Besorgung aller Aufgaben, die dem Präsi­

dium vom Kammervorstand übertragen w~rden 
(§ 10 Abs. 4); 

2. Entscheidung bei besonderer Dringlichkeit 
und in jenen Fällen, in denen der Kammervor­
stand innerhalb der gestellten Frist keinen Be­
schluß fassen kann, gegen nachträgliche Geneh­
migung durch den Kammervorstand, welche als 
erteilt gilt, wenn sie nicht innerhalb von sechs 
Wochen ab der Befassung des Kammervorstandes 
ausdrücklich versagt wird. Letzterenfalls hat das 
Präsidium die Angelegenheit der Kammervoll­
versammlung zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 10. Kam m e r vor s t a n d 

,(1) Der Kammervorstand besteht aus 9 bis 27 
Mitgliedern. Die genaue Anzahl hat die Wahl­
ordnung (§ 37 Abs. 14) unter Berücksichtigung 
der Anzahl der Kammermitglieder festzusetzen. 

(2) Die Mitglieder des Kammervorstandes 
gehen je zu einem Drittel aus den drei Sektions­
vorständen hervor, wobei jedenfalls die Sektions­
vorsitzenden' und ihre Stellvertreter dem Kam­
mervorstand angehören. Für die Ermittlung der 
weiteren Mitglieder der Sektionsvorstände, die 
zugleich dem Kammervorstandangehören, ist die 
durch die Wahl der Sektionsvorstände festge­
legte Reihenfolge maßgebend. Näheres bestimmt 
die Wahlordnung (§ 37 Abs. 14). 

(3) Der Präsident kann den Kammervorstand 
jederzeit einberufen. Wenn es das Präsidium, 
ein Sektionsvorstand oder mindestens ein Viertel 
der Mitglieder des 'Kammervorstandes unter An-

gabe der zu behandelnden Gegenstände schriftlich 
verlangen, hat der Präsrdent den Kammervor­
stand binnen drei Wochen einzuberufen. 

(4) Der Kammervorstand ist in allen Angele­
genheiten zuständig, die nicht einem anderen 
Organ zugewiesen sind. Der Kammervorstand 
ist ermächtigt, mit Verordnung folgende Auf­
gaben dem Präsidium zu übertragen, sofern dies 
im Interesse der' Zweckmäßigkeit, Raschheit und 
Einfachheit gelegen ist: 

1. Erstattung von Vorschlägen und Gutachten 
nach dem Ziviltechnikergesetz, in Titel- und Aus­
zeichnungsangelegenheiten und bei Eintragung in 
die Liste der gerichtlich beeideten Sachverstän­
digen; 

2. Entsendung von Vertretern in Körperschaf­
ten, Kollegien oder Beiräte und Erstattung von 
Besetzungsvorschlägen für solche Stellen; 

'3. Besorgung der wirtschaftlichen Angelegen­
heiten der Ingenieurkammer, soweit· nicht die 
Kammervollversammlung zuständig ist, sowie 
aller Dienstangelegenheiten der Kammerbedien­
steten nach Maßgabe, der Kammergeschäftsord­
nung (§ 42) und der Dienstordnung (§ 43). 

(5) Die Verordnung gemäß Abs. 4 ist in den 
Kammernachrichten kundzumachen. Sie tritt, 
wenn darin nicht ein späterer Tag bestimmt ist, 
mit dem der Kundinachung folgenden Tag in 
Kraft. 

§ 11. Kammervollversammlung 

(1) Die Kammervollversammlung besteht aus 
sämtlichen Mitgliedern der Länderkammer. 

(2) Die Kammervollversammlunghat jährlich 
mindestens einmal zusammenzutreten. Außerdem 
kann sie der Präsident jederzeit einberufen. Wenn 
es' der Kammervorstand, eine Sektionsvollver­
sammlung oder mindestens ein Viertel der Kam­
mermitglieder unter Angabe der zu behandelnden 
Gegenstände schriftlich verlangen, hat der Prä­
sident die Kammervollversammlung binnen drei 
Wochen einzuberufen. Die Einberufung hat min­
destens zehn Tage vor dem Termin unter Be­
kanntgabe der Tagesordnung schriftlich zu er­
folgen. 

(3) Die Kammervollversammlung ist beschluß­
fähig, wenn bei Eröffnung mindestens ein Viertel 
der Kammermitglieder anwesend ist. Wird diese 
Anzahl zur festgesetzten Stunde nicht erreicht, 
so findet eine halbe Stunde später am selben Ort 
eine Ersatzvollversammlung statt. Diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be­
schlußfähig, sofern in der Einladung ausdrück­
lich auf diese Folge hingewiesen wurde. 

(4) Die Kammervollversammlung ist berufen 
zur: 

1. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes des 
Präsidenten; 

2. Entgegennahme des Berichtes der Rechnungs~ 
prüfer und GenehmIgung des Rechnungsabschlus­
ses (§ 44); 
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4 1067 der Beilagen 

3. Genehmigung des Jahresvoranschlages (§ 44); 
4. Festsetzung der von den Kammermitgliedern 

zu leistenden Umlagen und sonstigen Beiträge 
(§ 45); 

5. Wahl der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatz­
männer (§ 46); 

6. Erlassung der Kammergeschäftsordnung 
(§ 42), der Dienstordnung (§ 43) und des Statuts 
für den Unterstützungsfonds (§ 18 Abs. 4); 

7. Entscheidung über Beschwerden gegen Be­
schlüsse des Kammervorstandes über Zuwendun­
gen aus dem Unterstützungsfonds (§ 18 Abs. 5); 

8. Entscheidung über die in den Fällen des § 9 
Abs. 2 Z. 2 zu treffenden Maßnahmen, wenn 
der Kammervorstand dem Präsidium die erfor­
derliche Genehmigung versagt; 

9. Behandlung aller Angelegenheiten, die vom 
Kammervorstand oder gemäß der Geschäftsord­
nung (§ 42) vorgelegt werden. 

§ 12. S e k t ion s vor s i t zen d e 

vorsitzende hat den Sektionsvorstand binnen 
drei Wochen einzuberufen, wenn es mindestens 
ein Viertel seiner Mitglieder unter Angabe der 
zu behandelnden Gegenstände schriftlich ver­
langt. 

(4) Die Sektionsvorstände sind in allen s.ek­
tionseigenen Angelegenheiten zuständig, die nicht 
einem anderen Organ zugewiesen sind; 

§ 14. Se k t ion s voll ver sam m I u n g 

(1) Die Sektionsvollversammlung besteht aus 
sämtlichen Angehörigen der Sektion. 

(2) Für die Einberufung und Beschlußfähigkeit 
gelten die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 und 3 
sinngemäß. 

(3) Die Sektionsvollversammlung ist berufen 
zur: 

1. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes des 
Sektionsvorsitzenden; 

2. Erlassung der Sektionsgeschäftsordnung 
(§ 42); (1) Der Sektionsvorsitzende und sein Stell­

vertreter 'werden in je einem Wahlgang vom 3. Behandlung aller Angelegenheiten, die vom 
Sektionsvorstand aus den Reihen seiner' Mit- Sektionsvorstand oder gemäß der Geschäftsord-
glieder gewählt. nung (§ 42) vorgelegt werden. 

(2) In der Sektion Ingenieurkonsulenten und 
der Sektion Zivilingenieure müssen der Vorsit­
zende und sein Stellvertreter Befugnisse verschie­
dener Fachgebiete (§ 4 Ziviltechnikergesetz) 
innehaben. 

(3) Der Sektionsvorsitzende vertritt in sek­
tionseigenen Angelegenheiten (§ 4 Abs. 2) im 
Einvernehmen mit dem Präsidenten die Länder­
kammer nadl' außen. Kann ein Einvernehmen 
nicht erzielt werden, so hat der Präsident die 
Entscheidung des Kammervorstandes herbeizu­
führen. Im übrigen gelten für den Sektionsvor­
sitzenden die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 und 
3 sinngemäß. Zu den Sitzungen des Sektions­
vorstandes und der Sektionsvollversammlung ist 
der Präsident einzuladen. Beschlüsse sind dem 
Präsidenten zur Kenntnis zu bringen. 

§ 13. S e k t ion s vor s t ä n d e 

(1) Jeder Sektionsvorstand besteht aus 4 bis 
15 Mitgliedern, die von den Sektionsangehörigen 
zu wählen sind. Die genaue Anzahl hat die Wahl­
ordnung (§ 37 Abs. 14) unter Berücksichtigung 
der Anzahl der Sektionsangehörigen festzusetzen. 

(2) In den Sektionen Ingenieurkonsulenten und 
Zivilingenieure darf höchstens die Hälfte der 
Mitglieder des Sektionsvorstandes eine Befugnis 
desselben Fachgebietes innehaben. Die genaue 
Anzahl hat die Wahlordnung (§ 37 Abs. 14) unter 
Berücksichtigung der Anzahl der Sektionsange­
hörigen festzusetzen. 

(3) Der Sektionsvorsitzende kann den Sek­
tionsvorstand jederzeit einberufen. Der Sektions-

§ 15. Kam m e r amt 

(1) Zur Besorgung der Konzepts-, Kanzlei­
und Kassageschäfte ist bei jeder Länderkammer 
ein Kammeramt zu errichten, dessen Kosten von 
der Länderkammer zu bestreiten sind. 

(2) Zur Leitung des Kammeramtes kann der 
Kammervorstand einen Kammeramtsdirektor 
bestellen, der rechtskundig sein muß. 

§ 16. S chi e d s ger ich t 

(1) Das Schiedsgericht der Länderkammer ist 
berufen, über Streitigkeiten aus dem Auftrags­
verhältnis zwischen Kammermitgliedern und 
deren Auftraggebern zu entscheiden. Die An­
rufung des Schiedsgerichtes setzt voraus, daß 
seine Zuständigkeit zwischen den Streitteilen 
schriftlich vereinbart wurde (§ 577 Zivilprozeß­
ordnung). 

(2) Das Schiedsgericht besteht aus je einem von 
jedem der beiden Streitteile zu bestellenden 
Schiedsrichter Und einem von diesem zu wäh­
lenden Obmann. Wenn die Bestellung eines 
Schiedsrichters nicht rechtzeitig (§ 581 Zivil­
prozeßordnung) vorgenommen wird oder wenn 
die beiden Schiedsrichter sich über die Person 
des Obmannes nicht einigen können, so hat der 
Kammervorstand den Schieosrichter (Obmann). 
zu bestellen. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht an­
deres bestimmt ist, finden die Vorschriften des 
Vierten Abschnittes des Sechsten Teiles der Zivil­
prozeßordnung Anwendung. Außerdem gelten 

1067 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 26

www.parlament.gv.at



1067 der Beilagen 5 

für die Bestimmung der Kosten des schieds­
gerichtlichen Verfahrens mit Ausnahme der Ent­
lohnung der Schiedsrichter die §§ 40 bis 51 der 
Zivil prozeßordnung sinngemäß. 

(4) Alle dem Schiedsgericht aus seiner Tätig­
keit erwachsenden Kosten einschließlich der Ent­
lohnung der SdIiedsrichter sind den Streitteilen 
nach Maßgabe ihrer Prozeßkostenersatzpflicht 
aufzuerlegen. 

(5) Nähere Bestimmungen über das schieds­
gerichtliche Verfahren sowie über den Ersatz der 
Kosten sind von der Bundeskammer in einer 
Schiedsgerichtsordnung zu treffen. Die Schieds­
gerichtsordnung ist 'in den Nachrichten der 
Bundeskammer und der Länderkammer kund­
zumachen. Sie tritt, wenn darin nicht ein spä­
terer Tag bestimmt ist, mit dem der Kund­
machung folgenden Tag in Kraft. 

§ 17. Sc h I ich tun g s v e rf a h ren 

(1) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, 
alle sich zwischen ihnen aus der Berufsausübung 
als Ziviltechniker oder aus ihrer Tätigkeit in 
der Standesvertretung ergebenden Streitigkeiten 
vor Einbringung einer zivilgerichtlichen Klage 
oder Erhebung einer Privatanklage der Länder­
kammer zur Schlichtung vorzulegen. 

(2) Gehören die Streitteile derselben Sektion 
an, ist der Sektionsvorstand zur Schlichtung 
berufen; gehören sie verschiedenen Sektionen 
derselben Länderkammer an, ist der Kammer­
vorstand zuständig. Falls die Streitteile verschie­
denen Länderkammern angehören, ist der 
Kammervorstand der zuerst angerufenen Länder­
kammer zuständig. 

(3) Die Zeit, während der die Länderkammer 
mit der Streitigkeit befaßt ist, wird in die Ver­
jährungsfrist sowie in andere Fristen für die 
Geltendmachung des Anspruches bis zur Dauer 
von drei Monaten nicht eingerechnet. Nach Ab­
lauf von drei Monaten kann eine zivilgerichtliche 
Klage eingebracht oder eine Privatanklage er­
hoben werden, auch wenn die Streitigkeit· noch 
bei der L~nderkammer anhängig ist. 

(4) Die vor dem Kammer(Sektions)vorstand 
im Zuge eines Schlichtungsverfahrens geschlos­
senen und beurkundeten Vergleiche sind Exe­
kutionstitel gemäß § 1 Z. 15 der Exekutions-
ordnung. ' 

§ 18. U n t e r s t Ü t z u n g s fon d s 

(1) Jede Länderkammer kann einen Unter­
stützungsfonds errichten und betreiben. Dieser 
besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, er bil­
det ein zweckgebundenes Sondervermögen der 
Länderkammer. 

(2) Der Unterstützungsfonds ist dazu be­
o stimmt, Kammermitglieder oder Hinterbliebene 

nach Kammermitgliedern, die unmittelbar vor 
deren Tod in deren Hausgemeinschaft gelebt 
haben, 'durch einmalige oder wiederkehrende 
geldliche Zuwendungen zu unterstützen, wenn 
ein unvorhergesehener, unverschuldeter Notstand 
vorliegt und die Voraussetzungen für die Inan­
spruchnahme der Wohlfahrtseinrichtungen der 
Bundeskammer (§ 27) nicht erfüllt sind. 

(3) Die Mittel des Unterstützungsfonds sind 
aus Umlagen aufzubringen. Die Umlagen sind 
auf Grund eines vom Kammervorstand jeweils 
für ein Jahr zu erstellenden Voranschlages von 
der Kammervollversammlung unter Bedacht­
nahme auf das Ausmaß der gemäß dem Statut 
(Abs. 4) zu erbringenden Leistungen in einer 
solchen Höhe festzusetzen, die den Erforder­
nissen des Fonds unter Berücksichtigung seines 
dauernden Bestandes und der Erhaltung seiner 
Leistungsfähigkeit entspricht. 

(4) Nähere Bestimmungen über die Aufgaben 
des Unterstützungsfonds, die Aufbringung 
und Verwaltung der Mittel, ' die Bei­
tragspflicht, die Gewährung und Höhe von 
Unterstützungsleistungen, die Art der Auszah­
lung sind unter Bedachtnahme auf die Bestim­
mungen der Abs. 1 bis 3 und 5 in einem Statut 
zu treffen. Hiebei sind die Grundsätze der ver­
waltungsorganisatorischen Zweckmäßigkeit zu 
berücksichtigen. Das Statut ist in den Nachrichten 
der Länderkammer kundzumachen. Es tritt, 
wenn darin nicht ein späterer Tag bestimmt ist, 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

(5) Die Verwaltung des Unterstützungsfonds 
ist von jener des übrigen Kammervermögens 
getrennt zu führen und obliegt dem Kammer­
vorstand. Gegen' Beschlüsse des Kammervor­
standes über Zuwendungen aus dem Unterstüt­
zungsfonds steht den Betroffenen das Recht der 
Beschwerde an die Kammervollversammlung 
offen, 

ABSCHNITT III 

Bundeskammer 

§ 19. Wirkungsbereich 

(1) In den Wirkungsbereich der Bundeskammer 
fallen jene Angelegenheiten, die die gemeinsamen 
beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Inter­
essen der Mitglieder von zwei oder mehr Länder­
kammern berühren. 

(2) In diesem Rahmen ist die Bundeskammer 
im selbständigen Wirkungsbereich insbesondere 
berufen: 

1. den Behörden des Bundes und den Hoch­
schulen auf deren Ersuchen oder von Amts wegen 
Berichte und Gutachten zu erstatten sowie An­
regungen zu geben; 
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2. gemeinsame Wohlfahrtseinrichtungen (Ver­
sorgungsfonds, Sterbekassenfonds) für die Zivil­
techniker und deren Hinterbliebene zu errichten 
und zu betreiben (§§ 27 bis 29); 

3. Standes regeln und Gebührenordnungen für 
die Ziviltechniker zu erlassen (§§ 30 und 31); 

4. über Berufungen und Beschwerden in Dis­
ziplinarangelegenheiten zu entscheiden (§ 51); 

5. die Beziehungen zu anderen Berufsorgani-, 
sationen des In- und Auslandes zu pflegen; 

6. alle Angelegenheiten zu behandeln, die eine 
Länderkammer der Bundeskammer zur Entschei­
dung vorlegt. 

(3) Im übertragenen Wirkungsbereich ist die 
Bundeskammer berufen: 

1. an der Bundesverwaltung mitzuwirken, so­
fern dies Gesetze vorsehen; 

2. Vertreter in Körperschaften,' Kollegien oder 
Beiräte zu entsenden oder für solche Stellen 
Besetzungsvorschläge zu erstatten, sofern dies 
Gesetze vorsehen; 

3. eine Schiedsgerichtsordnung zu erlassen (§ 16 
Abs.5). 

§ 20. Mit g Li e der 

Mitglieder der Bundeskammer sind die Länder­
kammern. 

§ 21. 0 r g an e 

Organe der Bundeskammer sind: 
1. der Präsident (§ 22), 
2. der Vorstand (§ 23), 
3. der Kammertag (§ 24), 
4. das Kuratorium der Wohlfahrtseinrich­

tungen (§ 28), 

5. die Rechnungsprüfer (§ 46), 
6. die Berufungskommission m Disziplinar­

angelegenheiten (§ 51), 
7. der Disziplinaranwalt (§ 53). 

§ 22. Prä s i den t 

(1) Der Präsident der Bundeskammer und 
drei Vizepräsidenten werden in je einem Wahl­
gang vom Yorstand der Bundeskammer aus den 
Reihen seiner Mitglieder gewählt. Der Präsident 
darf nicht gleichzeitig Präsident einer Länder­
kammer oder Vorsitzender des Kuratoriums der 
Wohlfahrtseinrichtungen sein. ; 

(2) Für die Ausübung der Funktion und für 
die Stellvertretung gelten die Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

§ 23. Vor s t a n d 

(1) Der Vorstand der Bundeskammer besteht 
aus dem Präsidenten der Bundeskammer, den 
vier Präsidenten der Länderkammern, dem Vor­
sitzenden des Kuratoriums der Wohlfahrtsein-

richtungen sowie elf weiteren Mitgliedern, die 
vom Kammertag aus seiner Mitte zu wählen 
sind. Dem Vorstand der Bundeskammer gehören 
- der Präsident der Bundeskammer und der 
Vorsitzende der Wohlfahrtseinrichtungen ausge­
nommen - je fünf Architekten, Ingenieurkon­
sulenten und Zivilingenieure an. 

(2) Der Präsident kann den Vorstana jederzeit 
einberufen. Er hat ihn weiters binnen drei 
Wochen einzuberufen, wenn es mindestens drei 
seiner Mitglieder unter Angabe der zu behan­
delnden Gegenstände schriftlich verlangen. 

(3) Der Vorstand ist in allen Angelegenheiten 
zuständig, die nicht einem anderen Organ der 
Bundeskammer zugewiesen sind. 

§ 24. Kam m e r tag 

(1) Der Kammertag besteht aus den Präsi­
denten und den Vizepräsidenten der Länder­
kammern sowie aus Delegierten, die von den 
Sektionsvorständen unter Bedachtnahme auf das 
Wahlergebnis gemäß § 37 Abs. 11 zu wählen sind 
und deren Anzahl vom Wahlkommissär (§ 36 
Abs. 1) nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
festzustellen ist: 

1. Auf je hundert Sektio~sangehörige entfällt 
ein Delegierter, auf jede Sektion aber mindestens 
einer. Auf Restzahlen über fünfzig entfällt ein 
weiterer Delegierter. 

2. Für die Ermittlung der Delegiertenzahl ist 
der Mitgliederstand vom 1. Jänner jenes Jahres 
maßgebend, in das der Beginn der neuen Funk­
tionsperiode fällt. 

3. Auf eine Sektion darf höchstens die Hälfte 
der Delegierten einer Länderkammer entfallen. 
Dadurch frei werdende Mandate kommen den 
anderen Sektionen zugute. 

(2) Bei Behandlung der in Abs. 4 Z. 6 ge­
nannten Angelegenheiten haben auch die Mit­
glieder des Kuratoriums der Wohlfahrtseinrich­
tungen (§ 28) im Kammertag Sitz und Stimme. 
Besc:hlüsse in diesen Angelegenheiten bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

(3) Der Kammertag ,ist jährlich mindestens 
einmal abzuhalten, außerdem kann ihn der 
Präsident jederzeit einberufen. Der Präsident hat 
ihn weiters binnen drei Wochen eim.uberufen, 
wenn es mindestens ein Viertel der Mitglieder 
des Kammertages unter Angabe der zu behan­
delnden Gegenstände schriftlich verlangt. Die 
Einberufung hat mindestens zehn Tage vor dem 
Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich zu erfolgen. 

(4) Der Kammertag ist berufen Zur: 
1. Wahl der elf weiteren Mitglieder des Vor~ 

standes (§ 23 Abs. 1) und Wahl der Rechnungs­
prüfer und ihrer'Ersatzmänner (§ 46); 

2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes des 
Präsidenten; 
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3. Entgegennahme d,esBerichtes der Rech­
nungsprüfer und Genehmigurig des Rechnungs­
abschlusses (§ 44); 

4. Genehmigung des Jahresvoranschlages (§ 44); 
5. Festsetzung der von den Länderkammern 

zu leistenden Umlagen (§ 45); 
6. Erlassung des Statuts der Wohlfahrtsein­

richtungen (§ 29) und Festsetzung der von den 
Ziviltechnikern für die Wohlfahrtseinrichtungen 
zu leistenden Fondsbeiträge (§ 27 Abs. 4); 

7. Entscheidung über Beschwerden gemäß § 28 
Abs~ 5 gegen Beschlüsse des Kuratoriums der 
Wohlfahrtseinrichtungen; 

· 8. Erlassung der Geschäftsordnung und der 
Dienstordnung der Bundeskammer (§§ 42 und 
43); 

9. Erlassung von Standesregeln und Gebühren-
ord.nungen (§§ 30 und 31); . 

10. Erlassung einer Schiedsgerichtsordnung 
(§ 16 Abs. 5); 

· 11. Errichtung von Bundesfachgruppen (§ 25); 
12. Behandlung aller Angelegenheiten, die vom 

Vorstand oder gemäß der Geschäftsordnung 
(§ 42) vorgelegt werden. 

§ 25. B und e s f ach g r u p p e n 

(1) Zur Förderung der. beruflichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Interessen der Ziviltechniker 

. einzelner oder mehrerer Fachrichtungen können 
unter Bedachtnahme auf die fachbedingte Eigen­
art der Berufsausübung Bundesfachgruppener­
richtet werden. 

(2) Den Bundesfachgruppen obliegt die Bera­
tung der Organe der Bundeskammer in allen 
Angelegenheiten, die die besonderen Belange 
der von ihnen betreuten Ziviltechniker betreffen. 

(3) Die Regelung d'es organisatorischen Auf­
baues der Bundesfachgruppen, der Bildung der 
Delegiertenversammlung und ihrer verhältnis­
mäßigen Beschickung durch die Länderkammern, 
die Regelung der Organe der Bundesfachgruppen 
und ihres Aufgabenkreises sowie der Bede<;kung 
der Kosten erfolgt in der Geschäftsordnung der 
Bundeskammer (§ 42) unter Bedachtnahme auf 
die Funktion der Bundesfachgruppen. 

§ 26. Gen e r als e k r eta r i a t 

· (l) Zur Besorgung der Konzepts-, Kanzlei­
undKassageschäfte ist .bei der Bundeskammer ein 
Generalsekretariat zu errichten, dessen Kosten 
von der Bundeskammer zu bestreiten sind. 

(2) Zur Leitung des Generalsekretariats hat 
der Vorstand der Bundeskammer einen General­
sekretär zu bestellen, der rechtskundig sein muß. 

sind ein Versorgungsfonds und ein Sterbekassen- ,; 
fonds.zu errichten und zu betreiben. Diese Fonds 
besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit, sie 
bilden zweckgebundene. Sondervermögen der 
Bundeskammer . 

(2) Der Versorgungsfonds ist dazu bestimmt, 
1. an Ziviltechniker . und ehemalige Zivil­

techniker für den Fall des Alters' oder der 
dauernden Berufsunfähigkeit, 

2. an Hinterbliebene der in Z. 1 genannten 
Personen 

einmalige oder wiederkehrende geldliche Zu­
wendungen zu gewähren. 

(3) Der Sterbekassenfonds ist zur Gewähruitg 
einmaliger geldlicher Zuwendungen aus Anlaß des 
Ablebens eines Ziviltechnikers oder ehemaligen 
Ziviltechnikers bestimmt. 

(4) Die Mittel der Fonds sind aus Fondsbeiträ­
gen aufzubringen. Diese sind vom Kammertag 
unter Bedachtnahme auf das Ausmaß der gemäß 
dem Statut (§ 29) zu erbringenden Leistungen in 
einer solchen Höhe festzusetzen, die den Erforder­
nissen der Fonds unter Berücksichtigung ihres 
dauernden Bestandes und der Erhaltung ihrer 
Leistungsfähigkeit entspricht. 

§ 28. Ver wa I tun g der Wo h lf ~ h r t s­
einrichtungen 

(1) Die Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtun­
gen ist von jener des übrigen Vermögens der Bun­
deskammer getrennt zu führen und obliegt einem 
Kuratorium. 

(2) Das Kuratorium besteht aus Delegierten 
der Länderkammern. Jede Länderkammer ent­
sendet für je 300 Kammermitglieder einen Dele- . 
gierten, auf Restzahlen über 150 entfällt ein 
weiterer Delegierter. Länderkammern, . deren 
Mitgliederzahl 300 nicht erreicht, entsenden einen 
Delegierten. Hiebei ist der Mitgliederstand zum 
1. Jänner jenes Jahres maßgebend, in das der 
Beginn der neuen Funktionsperiode fällt. Die 
genaue Anzahl der Delegierten ist für jede 
Länderkammer vom Wahlkommissär . (§ 36 
Abs. 1) festzustellen. Die Wahl der Delegierten 
erfolgt durch die Kammervorstände. 

(3) Die Mitglieder des Kuratoriums wählen 
aus ihrer Mitte in je einem Wahlgang den Vor­
sitzenden, der den Sitz der Kanzlei in Wien 
haben muß, und seinen Stellvertreter. 

(4) Beschlüsse des Kuratoriums bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

§ 27. Wo h 1 f a h r t sei n r ich tun gen (5) Gegen Beschlüsse des Kuratoriums steht 
(1) Als gemeinsame Wohlfahrtseinrichtungen den Betroffenen das Recht der Beschwerde an 

für die Ziviltechniker und deren Hinterbliebene den Kammertag zu. 

J 
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§ 29. S tat u t der .. Wo h 1 fahr t sei n­
r i eh tu p. ge n 

(1) Nähere Bestimmungen über die Aufgaben 
des Versorgungs-und des Sterbekassenfonds, die 
Aufbringung und Verwaltung der Mittel, die 
Geschäftsführung des Kuratoriums, die Beitrags­
pflicht, die Gewährung und Höhe der Zuwen­
dungen, die Art der Auszahlung, allfällige Be­
schränkungen . der Auszahlung und die Pflichten 
des Leistungsempfängers sind unter Bedachtnahme 
auf die in den §§ 27, 28 und 29 Abs. 2 bis 5 fest­
gelegten Grundsätze in einem Statut festzusetzen. 
Hiebeisind die Grundsätze der Versicherungs­
mathematik sowie der verwaltungsorganisatori­
schen Zweckmäßigkeit zu berücksichtigen. Das 
Statut ist in den Nachrichten der Bundeskammer 
und der Länd~rkammern kundzumachen. Das 
Statut tritt, wenn darin nicht ein späterer Tag 
bestimmt ist, mit dem der Kundmachung fol­
genden Tag in Kraft. 

. (2) Das Statut kann Zivil techniker von der 
Teilnahme an beiden oder einer der Wohlfahrts­
einrichtungen ausschließen, wenn ihre Mitglied­
schaft zu einer Länderkammer erst ab einem 
bestimmten Lebensalter beginnt, das im Statut 
festzusetzen ist und fünfzig Jahre nicht unter­
schreiten darf. 

(3) Das Statut kann weiters eine gänzliche 
oder teilweise Befreiung von der Beitragspflicht 
zum Versorgungsfonds für Ziviltechniker vor­
sehen, 

1. deren Befugnis ruht, oder 

Standes die Berufs- und Standespflichten der 
Ziviltechniker durch Verordnung (Staitdesregelri) 
festzulegen. Die Standes regeln haben ins­
besondere Bestimmungen zu enthalten über' 

1. die Unzulässigkeit von Tätigkeiten, von 
Arbeitsgemeinschaften sowie von Gesellschafts­
und Dienstverhältnissen, die mit der beruflichen 
Tätigkeit eines Ziviltechnikers oder mit dem An-. 
sehen und der Würde des Standes unvereinbar. 
sind; 

2. das aus Standesrücksichten gebotene Ver­
halten gegenüber der Standesvertretung, Kollegen 
und Dritten, einschließlich Beschränkungen der· 
Werbung und des Wettbewerbes der Zivil­
techniker untereinander .. 

Das Recht der Teilnahme an Ideen- und Ent- . 
wurfswettbewerben ist von einer Regelung in 
den Standesregeln ausgenommen. . 

(2) Die Standesregeln bedürfen der Genehmi­
gung durch das Bundesministerium für Bauten 
und Technik. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn di~ Standes regeln dem Abs. 1 entsprechen 
und gesetzliche Bestimmungen nicht verletzen. 
über den Genehmigungsantrag ist binnen drei 
Monaten zu entscheiden. 

(3) Die Standes regeln sind unter Berufung auf 
die Genehmigung des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik in den Nachrichten der 
Bundeskammer und der Länderkammern kund­
zumachen. Sie treten, wenn darin nicht ein 
späterer Tag bestimmt ist, mit dem der Kund:' 
machung folgenden Tag in Kraft. 

2. die den Nachweis erbringen, daß ihnen und 
ihren Hinterbliebenen die Anwartschaft oder der § 31. Ge b ü h ren 0 r d nun gen 
Anspruch auf eine anderweitige Versorgungs-
leistung oder Pension zusteht, oder (1) Die Bundeskammer hat Mindestgebühren-

3: die den Nachweis erbringen, daß ihr steuer- sätze für Ziviltechnikerleistungen sowie Grund­
pflichtiges J ahreseinkoinmen das 400fache der je- s~tze über die Honorarabrechnung in Gebühren­
weils in den Gebührenordnungen (§ 31) für die ordnungen festzulegen. Sie kann deren Ein­
Kanzleileistung festgesetzten Zeitgebühr je haltung nach Maßgabe des Abs. 2 für die Zivil':' 
Stunde unterschreitet. techniker verbindlich erklären. Bei' Festlegung 

der Gebührenordnungen ist der Leistung und 
(4) Für den Fall der Befreiung von der Bei- dem Aufwand sowie deri gesamtwirtschaftlichen 

tragspflicht (Abs. 3) hat das Statut die Gewährung Verhältnissen Rechnung zu tragen. . 
von Zuwendungen entsprechend dem Ausmaß 
der Befreiung ganz oderteilweise auszuschließen. (2) Gebühreno~dnungen,deren Verbindlich-

erklärung beabsichtigt ist, hat die Bundeskammer 
(5) Das Statut kann auch bestimmen, ob und dem Bundesministerium für Bauten und Technik 

inwieweit sich Ziviltechniker, die von der Bei- vorzulegen. Das Bundesministerium für Bauten 
tragspflicht befreit sind, zu einer Beitrags- und Technik kann die Verbindlicherklärung einer 
leistung oder beitragspflichtige Ziviltechniker zu Gebührenordnung binnen drei Mönaten nach' 
einer höheren Beitragsleistung verpflichten Vorlage untersagen, wenn den im Abs. 1, letzter' 
können, um eine oder eine höhere Zuwendung Satz, angeführten Grundsätzen nicht Rechnung' 
zu erhalten. Weiters' kann' das Statut ausschei- getragen wurde. Die Verbindlicherklärung ist nur 
denden Kammermitg~iedern die Fortsetzung der zulässig, wenn binnen dieser Frist keine Unter.,. 
B.eitragsleistungen gestatten. sagung erfolgt oder das Bundesministerium für. 

§ 30. S t a n des r e gel n 
;Bauten und Technik schon früher bekanntgibt, 
daß ·e~ qie V~rbindlicherklärung nicht untersage. 

,(1). Die ;Bllcndeskammer ist berufen, unter Be- (3) Gebührenordnungen, die für die Zivil-
dachtnahme auf das Ansehen und die Würde des techniker verbindlich erklärt wurden" sind. in 

1067 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 26

www.parlament.gv.at



1067 der Beilagen 

den Nachrichten der Bundeskammer und der' (2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind alle 
Länderkammern kundzumachen. Sie treten, Kammermitglieder, , 
wenn darin kein späterer Tag bestimmt ist, D;lit 1. die am Tage der Wahlausschreibung das' 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. aktive Wahlrecht zum Nationalrat nicht'besitzen; 

ABSCHNITT IV 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 32. S c hut z der B e z e ich nun g 
Ingenieurkammer 

2. denen am Tage der Wahlausschreib~ng auf 
Grund eines Disziplinarerkenntnisses das Wahl­
recht entzogen ist; 

3. denen am Tage, der Wahlausschreibung die 
Ausübung der Befugnis eingestellt .ist (§ 23 Zivil~ 
, technikergesetz). 

§ 35. W a h I v e rf a h ce n 

(1) Die nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Wahlen sind auf Grund des gleichen und, ge7, 
heimen Wahlrechtes durchzuführen. ' 

(2) Die Wahlen in die Sektionsvorstände und 
in den Disziplinarausschuß erfolgen unmittelbar, 
die übrigen Wahlen mittelbar. Für die unmittel­
baren Wahlen bildet jede Sektion einen Wahl­
körper. 

,Die Führung der Bezeichnung Ingenieur­
kammer sowie der Bezeichnung Kammer mit 
einem auf das, Ingenieur:. oder Ziviltechniker­
wesen hinweisendenZusati durch andere als die 
nach diesem Bundesgesetz errichteten Körper­
schaften ist als Verwaltungsübertretung mit'Geld­
strafe bis zu 30.000 S zu bestrafen; Die Dauer 
d~r für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geld­
strafe zu bestimmenden Arreststrafe darf sechs 
Wochen nicht übersteigen. 

(3) Für die Wahl in die Sektionsvorstände, in 
den Disziplinarausschuß; in den Kammertag und 

§ 33. Zu sam m e n wir k e n mit B und e s- in das Kuratorium der Wohlfahrtseinrichtungen, 
be hör den und ge set z I ich e n Be-für die Wahl der elf weiteren Mitglieder des Vor-

ruf s ver t r e tun gen standes der Bundeskammerund für die Wahl 
(1) Die Bundesbehörden, die durch Bundes- in die Berufungskommission in Disziplinar­

gesetz eingerichteten gesetzlichen Berufsver- angelegenheiten gelten die Grundsätze des Ver­
tretungen und die Träger der Sozialversicherung hältniswahlrechtes. 
haben innerhalb ihres gesetzmäßigen Wirkungs- (4) Bei der Wahl des Präsidenten, der Vize­
bereiches den Ziviltechnikerkammern auf Ver- präsidenten, der Sektionsvorsitienden der 
langen die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten Länderkammern und deren Stellvertreter, des 
erforderlichen Auskünfte innerhalb angemessener Vorsitzenden des Disziplinarausschusses und 
Frist zu erteilen' und sie bei Ausübung ihrer seines Stellvertreters sowie für die, Wahl des 
Tätigkeit zu unterstützen. Zu dem gleichen Ver- Präsidenten und derVizepräsidenten der Bundes­
halten sind diese Kammern untereinander sowie kammer, des Vorsitzenden des Kuratoriums der 
gegenüber den Bundesbehörden, den gesetzlichen Wohlfahrtseinriehtungen und seines Stellver­
Berufsvertretungen und den Trägern der Sozial- treters ist als gewählt anzusehen, wer mehr ak 
tersicherung verpflichtet. die Hälfte ',der abgegebenen gültigen, Stimmen 

(2) Die Bundesbehörden haben Gesetzesent- auf sich vereinigt., Kommt eine solche Stimmen" 
würfe, die Interessen berühren, deren Vertretung mehrheit nicht zustande, ,so ist eine engere Wahl. 
den Ingenieurkammern zukommt, vor ihrer Ein- durchzuführen, die auf jene zwei Personen be­
bringung in die gesetzgebenden Organe sowie schränkt ist, die beim ersten Wahlgang die 
Verordnungen, die die erwähnten Interessen he- meisten Stimmen erhalten haben. Stimmen, die 
rühren, vor ihrer Erlassung den Ingenieur-bei der engeren Wahl für andere Personen ab­
kammern unter Einräumungeiner angemessenen gegeben werden, sind ungültig. Ergab sich beim 
Frist zur Begutachtung zu übermitteln. ersten Wahlgang Stimmengleichheit, so ent-

scheidet ,über die Frage, wer in die engere Wahl 

§ 34. Akt i v e s und pas s i v e s W a h 1-
recht 

(1) Aktiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder 
der Länderkammern, die nicht nach Abs. 2 vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind; passiv wahl­
berechtigt sind für alle Organe mit Ausnahme 
des Kuratoriums der WohlfahriseinriClltungen 
(§ 28) und der Berufungskommission in Diszi­
plinarangelegenheiten (§ 51) nur jene a~tiv wahl­
berechtigten Mitglieder,' die ihre Befugnis aus­
üben. In das Kuratorium derWohlfahrtseinrich­
tungensind alle, ,aktiv wahlberechtigten Mit­
glieder passiv wahlberechtigt. 

einzubeziehen ist, das Los. Ergibt sich bei der 
engeren Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet 
das Los. 

(5) Bei der Wahl von Kollegialorganensil1d' 
gleichzeitig halb so viele Ersatzmitglieder (Ersatz", 
beisitzer) wie Mitglieder (Beisitzer) zu wählen. 

(6) Scheidet ein Mitglied (Beisitzer) eines 
Kollegialorganes mit' Ausnahme' des Sektionsvor­
standes vor Abschluß, seiner Funktionsperiodc 
aus, so fällt das Mandat, dem der Reihenfolge 
nach nächsten Ersatzmitglied (Ersatzbeisitzer) zu. 
Scheidet ein Mitglied des Sektionsvorstandes vor 
Ablauf seiner Funktionsperiode aus, so fällt d;ls 
Mandat dem der Reihenfolge nach nächsten 
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I;:rsatzI11i~gliedde5 Wahlvorschlages (§ 37 Abs. 3) 
iu, dem der Ausgeschiedene angehört hatu1').d 
qurch das die, fachliche Vertretüng (§ 13 Abs. 2) 
gewahr~,bleibt. Ist auf dem Wahlvorschlag die 
Liste der Ersatzmitglieder erschöpft oder ein 
NachrÜcken unter Bedachtnahme auf die 
Wahrung der fachlichen Vertretung (§ 13 Abs. i) 
nicht mehrgew:ihrleistet, so hat der Sektions~ 
vorstand den zustellungsbevollmächtigten Ver­
treter der Wählergruppe (§ 37 Abs. 4) schriftlich 
zur Erstattung eines Ergänzungsvorschlages auf­
zufordern. Der Sektionsvorstand hat das 
erledigte Mandat nach dem Ergänzungsvorschlag 
durch Kooptation unter Wahrung der fachlichen 
Vertretung (§ 13 Abs. 2) zu besetzen. ' . 

... (7) Bei Ausscheiden eines Einzelorganes ist für 
den Rest der Funktionsperiode 'eine neue Wahl 
vorzunehmen. 

(8) Auf die Wahl der Organe der nach diesem 
Bundesgesetz gebildeten Körperschaften findet 
das Gesetz vom 26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 18, 
hetreffend strafrechtliche Bestimmungen zum 
Schutze 'der Wahl- und Versammlungsfreiheit, 
Anwendung. 

§ 36. Wa h I b e hör den 

(1) Zur Durchführung der Wahlen wird vom 
Bundesministerium für Bauten und Technik nach 
Anhörung des Kammervorstandes (des Vor­
standes der Bundeskammer) aus dem Kreise der 
Mitglieder der Länderkammern eine aus neun 
Mitgliedern und neun Ersatzmitgliedern be­
stehende Wahlkommission bei jeder Länder­
kammer und bei der Bundeskammer bestellt. 
Den Vorsitz führt ein rechtskundiger Ver­
waltungsbeamter des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik als Wahlkommissär. 

(2) Die Mitglieder der Wahlkommission müssen 
das aktive und passive Wahlrecht besitzen. Die 
Namen der Mitglieder der Wahlkommission sind 
durch Anschlag im Kammeramt und Verlaut­
barung in den Kammernachrichten zu veröffent­
lichen. 

§ 37. Durchführung der unmittel­
baren Wahlen 

(1) Die nach diesem Bundesgesetz durchzu­
führenden unmittelbaren Wahlen (§ 35 Abs. 2) 
sind von der Wahlkommission unter Bekannt­
gabe des Wahltages spätestens zehn Wochen vor­
her auszuschreiben. Die Ausschreibung ist durch 
Anschlag im Kammeramt und Verlautbarung in 
den Kammernachrichten zu veröffentlichen. 

(2) Die Wahlkommission hat die von der 
Ingenieurkammer nach Wahlkörpern erstellten 
Verzeichnisse der Kammermitglieder spätestens 
zwei Wochen nach der Wahlausschreibung durch 
zwei Wochen als Wählerlisten öffentlich aufzu­
legen. Die Auflegung der Wählerlisten ist in 
dergleichen Weise wie die Wahlausschreibung zu 

veröffentlichen. Gegen die Aufnahme oder Nicht-:­
aufnahme in die Wählerlisten können die Wahl-' 
berechtigten binnen zwei Wochen nach Auflegun; 
der Wählerliste schriftlich Einspruch erheben. 
über den die Wahlkommission binnen einer 
Woche zu entscheiden hat. Gegen diese Ent­
scheidung ist kein ordentliches Rechtsmittel zu­
lässig. 

(3) Wahlvorschläge müssen spätestens vier 
Wochen vor dem Wahltage schriftlich beim Wahl­
kommissär eingebracht werden. Sie müssen VOR 

5 v. H. der Wahlberechtigten, mindestens aber 
von fünfzehn Wahlberechtigten unterschrieben 
sein; außerdem ist der abtretende Sektionsvor­
stand (Disziplinaraussschuß) zur Einbringung 
eines Wahlvorschlages berechtigt. Die Wahlvor­
schläge haben mindestens so viele Wahlwerber 
zu nennen, als Mandate einschließlich der Man­
date der Ersatzmitglieder zu vergeben sind~ 
Wahlvorschläge für den Sektionsvorstand müssen 
überdies bezüglich ihrer Zusammensetzung nam 
Fachgebieten der in der Wahlordnung für jede 
Länderkammer festgelegten Höchstzahl (§ 13 
Abs. 2) entsprechen. 

(4) Sämtliche Bewerber eines Wahlvorschlages 
bilden eine Wählergruppe. 

(5) Liegt für einen. Wahlkörper nur ein zu­
gelassener Wahlvorschlag vor, so hat die Wahl­
kommission von der Fortsetzung des Wahlver­
fahrens in diesem Wahlkörper abzusehen, diese 
Tatsache zu verlautbaren und dieWahlwerber 
des Wahlvorschlages als gewählt zu erklären. 

(6) Die Wahlkommission hat über die Zu­
lassung der Wahlvorschläge binnen drei Tagen 
nach deren Einlangen beim, Wahlkommissär zu 
entscheiden und die zugelassenen Wahlvorschläge 
spätestens eine Woche vor dem Wahltage durch 
Anschlag im Kammeramt und Verlautbarung' in 
den Kammernachrichten kundzumachen. 

(7) Die Wahlkommission hat die Wallihandlung 
zu leiten. Dem Abstimmungsverfahren kann ein 
von jeder zugelassenen Wählergruppe namhaft 
gemachter Vertrauensmann als Wahlzeuge bei­
wohnen. 

(8) Jeder Wahlberechtigte hat für die Wahl 
des Sektionsvorstandes und des Disziplinaraus­
schusses je eine Stimme (§§ 13 und 50). Die 
Wahl hat mittels amtlich aufzulegender Stimm­
zettel zu erfolgen, wobei für die Wahl des Sek­
tionsvorstandes und des Disziplinarausschusses 
eigene, je nach Wahlkörper verschiedenfarbige 
Stimmzettel vorzusehen sind. 

(9) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. 
Die Stimmabgabe durch übersendung des Wahl­
kuverts ist jedoch für jene Mitglieder der Länder­
kammer zulässig, die ihren Kanzleisitz nicht am 
Sitze der Länderkammer haben. In diesem Falle 
sind die in das Wahlkuvert gelegten Stimmzettel 
so zeitgerecht an die Wahlkommission einzu­
senden, daß sie vor der Stimmenzählung bei der 
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Wahlkommission einhingen ;. später einlangende 
Stimmzettel sind bei der Stimmenzählung nicht 
s;nehr zu berücksichtigen. 

(10) Gültig ist jeder Stimmzettel, der den 
Willen des Wählers eindeutig erkennen läßt. Ent­
hält ein Wahlkuvert mehrere ausgefüllte Stimm­
zettel, die auf verschiedene Wahlvorschläge 
lauten, so sind alle Stimmzettel ungültig; ent­
hält es mehrere· Stimmzettel, die auf denselben 
Wahlvorschlag lauten, s~ sind sie als einzige 
Stimme. zu zählen.. . 

. (11) Die Wahlkommission hat für die drei 
Wahlkörper die auf die einzelnen Wahlvorschläge 
entfallenden Mandate nach folgendem Verfahren 
gesondert zu ermitteln: 

1. Die .S~mmen der für die einzelnen Wahl­
Torschläge abgegebenen . gültigen Stimmen sind, 
nach ihrer Größe geordnet, nebeneinander zu 
schreiben, unter jede Summe die Hälfte, darunter 
das Drittel, das Vier~el und nach Bedarf die 
weiter· folgenden Teilzahlen, wobei Brüche mit 
aufzuschreiben sind. Die Stimmensummen. und 
ihre Teilzahlen werden sodann der Größe nach 
~it fortlaufenden Ordnungsziffern bis zu der 
Ziffer bezeichnet, die der Mandatszahl entspricht. 
·Auf jeden Wahlvorschlag entfallen so viele 
Mandate, als seine Stimmensumme und deren 
Teilzahlen Ordnurigsziffern erhalten haben, wo­
bei die Ordnungsziffer gleichzeitig besagt, das 
wievielte der zu vergebenden Mandate den 
einzelnen Wahlvorschlägen zukommt. Wenn nach 
dieser Berechnung ein Mandat mehieren Wahl­
vorschlägen zukommt, entscheidet das Los. 

2. Die Ermittlung der in: den Sektionsvorstand 
(Disziplinarausschuß) berufenen Wahlwerber hat 
sodann derart zu erfolgen, daß die Mandate in 
der Reihenfolge der gemäß Z. 1 festgelegten 
Ordnungsziffern pnd . nach der Reihung in den 
Wahlvorschlägen auf die Wahlwerber aufgeteilt 
werden. Bei der Wahl in den Sektionsvorstand 
sind hierbei in der Sektion Ingenieurkonsulenten 
und inder Sektion Zivilingenieure jene Wahl­
werber zu überspringen; deren Fachgebiet unter 
den vor ihnen berufenen Bewerbern schon mit 
der in der Wahlordnung festgelegten Höchstzahl 
vertreten ist. Ist das überspringen eines Wahl­
werbers notwendig, so kommt von demselben 
Wahlvorschlag jener nächste Wahlwerber zum 
Zuge, der die Bedingungen über die fachliche 
Vertretung im Sektionsv.orstand erfüHt. 

3. Von den nichtberufenen Wahlwerbern sind 
in der Reihenfolge des Wahlvorschlages so viele 
als Ersatzmitglieder gewählt, als der Hälfte der 
auf den Wahlvorschlag entfallenden Mandate ent­
,pricht. 

(12) Die Wahl kommission hat das Ergebnis der 
Wahl festzustellen und die Gewählten von der 
Wahl zu verständigen. Die Wahl gilt als 'ange­
nommen, wenn sie nicht binnen einer Woche 

nach Verständigung abgelehnt wird. Nach Ablauf 
dieser Frist hat dieWahlkömmission die Namen 
der gewählten Mitglieder ,und Ersatzmitglieder 
durch Anschlag im Kammeramt und Verlaut" 
barung in den Kammernachtichten zu veröffent-'-' 
lichen. ,.. , 

(13) Die Gültigkeit einer Wahl kann binnen 
zwei Wochen nach Verlautbarung des Wahl­
ergebnisses in den Kammernachridlten von jeder 
Wählergruppe bei der Wahlkommissionschrift':: 
lich durch Einspruch angefochten werden. Auf 
das' Wahlprüfungsverfahren finden die Bestim-' 
mungen des AVG 1950, BGBl. Nr. 172, An­
wendung. Im Wahlprüfungsverfahrensind alle 
Wählergruppen Parteien, die sich an der, ange':': 
fochtenen Wahl beteiligt haben. Die Wahl .. 
kommission hat die Wahl soweit für ungültig zu 
erklären, als eine Rechtswidrigkeit des Wahlver­
fahrens vorliegt, die auf das WahlergebIiis' von 
Einfluß war. Gegen die Entscheidung der Wahl­
kommission steht binnen zwei Wochen die Be~ 
schwerde an das Bundesministerium für Bauten 
und Technik offen., Mit der Ungültigerklärung, 
der Wahl ist anzuordnen, welche Teile der Wahl­
handlung 'bei der neuen~ahl vorzunehmen sind. 

(14) Nähere Bestimmungen über die Durch­
führung der unmittelbaren Wahlen sind vom 
Bundesministerium für Bauten und Technik 
durch Verordnung (Wahlordnung) zu erlassen. 

§ 38. Dur c hf ü h ru n,g cl e r mit t e 1-
b a ren Wahl en 

(1) Die Wahl der Einzelorgane'hat in geheimer 
Abstimmung in der Sitzung des jeweiligen 
Kollegialorgans zu erfolgen, von dem sie gewählt 
werden. Für die Wahl des Präsidenten der 
Bundeskammer bzw. einer Länderkammer, der 
Sektionsvorsitzenden und des Vorsitzenden des 
Kuratoriums der Wohlfahrtseinrichtungen sind 
Wahlvorschläge, die von einem Viertel des je­
weiligen Kollegialotgans ünterzeichnet seiD, 
müssen, spätestens eine Woche vor der Sitzung 
beim Wahl kommissär einzureichen und durch 
Anschlag im Kammeramt (Generalsekretariat) zu 
verlautbaren. Die Wahl wird vom Wahlkom~ 
missär oder dem von ihm, bestimmten Mitglied 
(Ersatzmitglied) der Wahlkommission geleitet. 
Der Wahlleiter stellt das Wahlergebnis fest. 
Dieses ist durch Anschlag im Kammeramt und 
Verlautbarung in den Kammernachrichten zu 
veröffentlichen. ' 

(2) Wird in der Sektion Ingenieurkonsulenten 
oder in der Sektion Zivilingenieure ein Wahl­
werber, der eine Befugnis desselben Fachgebiete$ 
innehat wie der Sektionsvorsitzende, zum Stell~ 
vertreter des Sektionsvorsitzenden (§ .12) ge-' 
wählt, so ist die Wahl zu wiederholen, wobei 
die für diesenWahlwerber abgegebenen Stimme'; 
ungültig sind. 
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, (3) Wird ein Wahlwerber, der zugleich Vor­
sitzender einer Sektion ist, zum Präsidenten der 
Länderkammer (§ 8) gewählt, hat er sich für 
eines der Ämter zu entscheiden. Will er das Amt 
<les Sektions vorsitzenden nicht zurücklegen, ist 
dIe Wahl zu wiederholen, wobei die für ihn 
abgegebenen Stimmen ungültig sind. 

(4) Wird ein Wahlwerber, der der Sektion 
des Präsidenten oder' des ersten Vizepräsidenten 
angehört, zum Vizepräsidenten der Länder­
kammer (§ 8) gewählt, so ist die Wahl zu wieder­
holen, wobei die für diesen Wahlwerber abge­
gebenen Stimmen ungültig sind. 

~ (5) Wird ein Kuratoriumsmitglied, das seinen 
Kanzleisitz nicht in Wien hat, zum Vorsitzenden 
des Kuratoriums der Wohlfahrtseinrichtungen 

übrigen finden ,die Bestimmungen des § 37, 
Abs. 10 und 12 sinngemäß Anwendung. Nähere, 
Bestimmungen über die Durchführung der 
mittelbaren Wahlen sind vom Bundesministerium 
für Bauten und Technik durch Verordnung 
(Wahlordnung) zu erlassen. 

§ 39. A n gelob u n g 

Die Präsidenten der Länderkammern haben 
dem für den Sitz der Kammer zuständigen 
Landeshauptmann, der' Präsident der Bundes­
kammer hat dem Bundesminister für Bauten und 
Technik vor dem Amtsantritt die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften und getreue Er­
füllung ihrer Pflichten zu geloben. 

40. Aus ü b u n g der Fun k t io n e n, 
Verschwiegenheitspflicht 

(§ 28) gewählt, so ist die Wahl zu wiederholen, § 
wobei die für diesen Wahlwerber abgegebenen 
Stimmen ungültig sind. (1) Die Funkiionsperiode aller Organe der 

nach diesem Bundesgesetz gebildeten Körper­
schaften mit Ausnahme der Rechnungsprüfer 
dauert vier Jahre, jedenfalls aber bis zur 
Konstituierung' der neugewählten Organe. Die 
Funktionsperiode der Remnungsprüfer dauert 

(6) Wird ein Wahlwerber, der Präsident einer 
Länderkammer oder Vorsitzender des Kura­
toriums der Wohlfahrtseinrichtungen ist, zum 
Präsidenten der Bundeskammer (§ 22) gewählt, 
hat er sich für eines der Ämter zu entscheiden. 
Will er das Amt des Präsidenten der Länder­
kammer oder des Vorsitzenden des Kuratoriums 
der Wohlfahrtseinrichtungen nicht zurücklegen, 
ist die Wahl zu wiederholen, wobei die für ihn 
abgegebenen Stimmen ungültig sind. 

(7) Die Wahl der Delegierten in den Kammer­
tag (§ 24) und in das Kuratorium der Wohl­
fahrtseinrichtungen(§ 28) hat in geheimer Ab­
stimmung in der Sitzung des Sektionsvorstandes 
(Kammervorstandes) zu erfolgen. Wahlvorschläge 
sind in der Sitzung zu erstatten und müssen von 
einem Viertel der Mitglieder des Sektions vor­
standes (Kammervorstandes) untersch'rieben sein. 

(8) Die Wahl der elf weiteren Mitglieder des 
Vorstandes der Bundeskammer hat in geheimer 
Abstimmung in der Sitzung des Kammertages zu 
erfolgen. Kammermitglieder gleicher Sektions­
iugehörigkeitbilden einen Wahl körper. ' Wahl­
vorschläge sind in der Sitzung zu' erstatten und 
müssen von mindestens drei Wahlberechtigten 
unterschrieben sein. Sie dürfen nur auf Mit­
glieder des Wahlkörpers lauten. 

(9) Die Wahl in die Berufungskommission in 
Disziplinarangelegenheiten (§ 51) hat in geheimer 
Abstimmung in der Sitzung des Kammertages zu 
erfolgen. ' 

(10) Die Wahlen gemäß Abs. 7, 8 und 9 werden 
vom Wahlkommissär oder dem von ihm be­
stellten Mitglied (Ersatzrriitglied) der Wahl­
kommission geleitet. Der Wahl kommissär hat für 
die Wahlen gemäß Abs., 7 auf Grund des Mit­
gliederstandes die Anzahl der Delegierten (§§ 24 
Abs. 2 und 28 Abs. 2), für Wahlen gemäß Abs. 8 
die Anzahl der in jedem Wahlkörper zu ver­
gebenden Mandate (§ 23 Abs. 1) festzusetzen. Im 

ein Jahr. ' 

(2) Die Mitglieder der Kammervorstände und 
des Vorstandes der Bundeskammer führen 
während der Dauer ihrer Funktion den Titel 
Kammerrat. 

(3) Sämtliche Funktionäre haben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich auszuüben. Sie sind verpflichtet, an 
den Sitzungen teilzunehmen und die ihnen zu­
gewiesenen Berichte auszuarbeiten. Für die ihnen 
aus der Ausübung ihrer Funktion erwachsenden 
Auslagen gebührt ihnen, eIne Aufwandsent­
schädigung. 

(4) Im Falle des Ruhens oder des Erlöschens 
der Ziviltechnikerbefugnis erlöschen sämtliche im 
Rahmen der Kammer ausgeübten, Fun~tionen. 
Die Mitgliedschaft zum Kuratorium der Wohl­
fahrtseinrichtungenbleibt jedoch während des 
Ruhens der Ziviltechnikerbefugnisaufrecht. 

(5) Funktionäre, bei denen nachträglich wahl .. 
ausschließende Tatsachen' (§ 34 Abs. 2) eintreten 
oder bekannt werden, oder die ihre Amts­
pflichten grob verletzen oder vernachlässigen, 
sind vom Bundesministerium für Bauten und 
Technik zu entheben. 

(6) Funktionäre, gegen die, ein Strafverfahren 
wegen einer im § 24 der Nationalrats-Wahl­
ordnung 1962 genannten, gerichtlich strafbaren 
Handlung oder ein Disziplinarverfahren ein­
geleitet wurde, sind bis zum Abschluß des Ver­
fahrens von der Ausübung ihrer Funktion aus­
geschlossen. 

(7) Funktionäre und Bedienstete der nach 
diesem Bundesgesetz gebildeten Körperschaften 
haben über alle ihnen ausschließlich, aus ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tat-

'. 
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sachen strengstes Stillschweigen zu beobachten., 
Von dieser Verpflichtung hat, aQf Verlangep. eines 
Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde der 
Präsident zu entbinden, wenn ein gerichtliches 
oder verwaltungsbehördliches Verfahren an"' 
hängig ist und der Leiter dieses Verfahrens die 
Mitteilung verlangt~ Den Präsidenten einer 
Länderkammer hat der für den Sitz der Kammer 
~uständige Landeshauptmann, den Präsidenten 
der, Bundeskammer . hat das Bundesministerium 
für Bauten und Technik unter den genannten 
Voraussetzungen von der Verpflichtung zur Ver­
schwiegenheit zu entbinden. 

§ 41. Be s chi u ß e rf 0 r der n iss e, 
B e s chi u ß fass u n g 

(1) Sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, sind die Kollegialorgane beschluß­
fähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mit­
glieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stell.: 
vertreter, ,anwesend sind. 

(2) Sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, werden Beschlüsse mit der ein­
fachen . Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefaßt. Der Vorsitzende stimmt mit. 
Im Falle der Stimmengleichheit gibt seine Stimme 
den Ausschlag. 

§ 42. G e s c h ä f t S 0 r d nun gen 

Die Geschäftsordnungen haben nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetzes nähere Bestimmungen über 
die innere Geschäftsführung der Kammer (Sek­
tionen)zu treffen. Insbesondere haben sie die 

, Fristen festzulegen, innerhalb derer Anträge an 
. die KammervoHversammlung (§ 11 Abs. 4 Z.9), 
Sektionsvollversammlung ,(§ 11 Abs. 4 Z. 9) und 
an den Kammertag (§ 24 Abs .. 4 Z. 12) schriftlich 

,einzubringen sind. Sie sind in den Nachrichten 
der Länderkammern (Nachrichten der Bundes­
kammer) kundzumachen. Die Geschäftsord­

'nungen treten, wenn darin nicht ein späterer 
Tag bestimmt ist, mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

§ 43. Die n s tor d nun gen 

(1) Die Länderkammern (Bundeskammer) 
können über die bestehenden gesetzlichen An­
sprüche hinaus den Kammerbediensteten in 
Dienstordnungen, die den Einzeldienstverträgen 
zugrunde zu legen sind, zusätzliche Ansprüche, 
insbesondere auf einen Erholungsurlaub" auf 
Dienstfreistellungen aus besonderen Anlässen und 
auf Zuwendungen zur Altersversorgung ein-

,räumen., 

(2) Die Dienstordnungen sind vom Bundes­
ministerium für Bauten und Technik zu ge­
nehmigen, wenn sie den Vorschriften des Abs.1 

'entsprechen. Sie treten, wenn darin nicht ein 
späterer Tag bestimmt ist, mit dem der Genehmi­
gung folgenden Tag in Kraft. 

§ 44. J a h res v'o ran s eh lag u n 'd R e ch­
nun gs a b s ~ h lu ß 

(1) Der Vorstand der Bundeskammer hat all­
jährlich' bis' 1. November dem Kämmertag, der 
Kammervorstand jeder Länderkammer bis 1. De­
zember der Kammervollversammlung den J ahres­
voranschlag für das nächste Jahr zur Beschluß­
fassung vorzulegen. 

(2) Spätestens bis' Zum gleichen Zeitpunkt ist 
der Rechnungsabschluß für, das vorhergehende 
Jahr dem Kammertag (der Kammervollversamm­
lung) zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 45. B e d eck un g der K 0 S t e n 

(1) Zur Bestreitung der in den genehmigten 
Jahresvoranschlägen vorgesehenen, durch be­
sondere Einnahmen nicht bedeckten eigenen 
Kosten und der Kostenanteile ,gemäß Abs. 2, 
erster Satz, haben die Länderkammern von ihren 
Mitgliedern Umlagen und sonstige' Beiträge ein­
zuheben. Als sonstige Beiträge kommen Einver­
leibungsgebühren anläßlich der Befugnisver­
leihung und übertrittsgebühren anläßlich eines 
Wechsels-der Kammermitgliedschaft oderSek­
tionszugehörigkeit in Betracht. Umlagen und 
sonstige Beiträge sind unter Bedachtnahme auf 
den ,Jahresvoranschlag und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Gesamtheit der Kammer­
mitglieder in angemessener Höhe festzusetzen. 

(2) Die Kosten, die der Bundeskammer aus 
ihrer Geschäftsführung erwachsen, sind von den 
Länderkammern im Verhältnis der Anzahl ihrer 
Mitglieder durCh Umlagen zu bedecken. Die 
Fondsbeiträge für die gemeinsamen Wohlfahrts­
einrichtungen sind durch die Bundeskammer nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Statuts (§ 29) 
von den Mitgliedern 'der Länderkammerndirekt 
einzuheben. 

(3) Rückständige Umlagen und Beiträge im 
Sinne der Abs. l' und 2 können nach den Be­
stimmungen des Verwaltungsvollsireckungs-
gesetzes 1950 e~ngebracht werden. ' 

§ 46~ G e bar u n g s k 0 n t r 0 11 e 

(1) Der Kammertag (die Kammervollversamm­
lung) hat in jedem Jahr spätestens zum Zeitpunkt 
der Beschlußfassung über den J ahresvotanschlag 
zwei Rechnungsprüfer und zwei Ersatzmänner 
zu bestellen. 

(2) Die Rechnungsprüfer haben die Gebarung 
der nach diesem Bundesgesetz errichteten Körper­
schaften auf ziffernmäßigeRichtigkeit,Wirt­
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen 
und übet das Ergebnis der Prüfung dem 
Kammertag (der KammervoHversammlung) Be­
richt zu erstatten. 
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§ 47. Auf sie h t s b e hö r d e § 49. Dis zi pli n ars tr a f e n 

(1) Die Aufsicht über die nach diesem Bundes­
_ -gesetz gebildeten Körperschaften wird vom 
,Bundesministerium für Bauten tmd Technik aus­
-geübt. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 

1. zu den Sitzungen der Kammerorgane Ver­
treter zu entsenden, Berichte über die Tätigkeit 

_ der Kammerorgane einzuholen und in die 
Kammerakten ,Einsicht zu nehmen; 

2. gesetzwidrige Beschlüsse und -Anordnungen 
mit Ausnahme jener des Disziplinarausschusses 
und der Berufungskommission m Disziplinar­
angelegenheiten aufzuheben; 

--3. Organe zu entheben, wenn sie ihre Befug­
nisse überschreiten, ihre Aufgaben vernachlässigen 
()der beschlußunfähig werden. Ist durch Ent­
hebung eines Organes eine neue Wahl erforder-

'lich, hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich deren 
Durchführung zu veranlassen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Einbe­
rufung der Sitzungen der Kamrrierorgane zu 
benachrichtigen. 

ABSCHNITT V 

(1) Disziplinarstrafen sind: 

1. der schriftliche Verweis; 
2. Geldstrafen bis zur Höhe des200fachen der 

jeweiis in den Gebührenordnungen (§ 31) fUr 
die Kanzleileistung festgesetzten Zeitgebühr je 
Stunde; 

3. Entzug des aktiven und passiven Wahl­
rechtes für Kammerwahlen bis zur Dauer von 
fünf Jahren; 

4. Einstellung der Ausübung der -Befugnis bis 
zur Dauer eines Jahres; 

5. Verlust der Befugnis. 

(2) Die Disziplinarstrafe gemäß Abs. 1 Z. 3 
kann neben den Disziplinarstrafen gemäß Abs. 1 
Z. 2 und 4 ausgesprochen werden. 

(3) Bei Bestimmung der Disziplinarstrafe ist 
im einzelnen Fall auf die Schwere des Disziplinar­
vergehens und die daraus entstandenen Naehteile 
sowie auf den Grad des Verschuldens und das 
bisherige Verhalten des Ziviltechnikers Rück­
sicht zu nehmen. 

§ 50. Dis z i pli n ara u s s c h ü ss e 
(1) Bei jeder Länderkammer ist ein Disziplinar­

ausschuß einzurichten. Dieser erkennt in erster 
Instanz über Disziplinarvergehen: Ahndung von Pflichtverletzungen -

(2) Der Disziplinarausschuß besteht aus fünf-
§ 48. D i sz i pli n a r ver geh e n zehn Mitgliedern. Diese sind je zu einem Drittel 

(1) Ziviltechniker machen sich eines Diszipli-von den Sektions angehörigen zu wählen. Die 
narvergehens schuldig, wenn sie - Mitglieder des Disziplinarausschusses wählen aus 

ihrer Mitte den Vorsitzenden und seinen Stell-
1. das Ansehen oder die Würde des Standes 

durch ihr Verhalten, insbesondere der öffent- vertreter in je einem Wahlgang. 

Iichkeit, den Auftraggebern oder den Kollegen (3) Der Disziplinarausschuß verhandelt und 
gegenüber, beeinträchtigen oder entscheidet in dreigliedrigenSenaten. Für jede 

2. die Berufs- oder Standespflichten verletzen, Sektion ist -ein Senat einzurichten, der aus Ange­
zu deren Einhaltung sie sich durch Ablegung hörigen dieser Sektion bestehen muß. Der Vor­
des Eides (§ 18 Ziviltechnikergesetz) verpflichtet sitzende des Disziplinarausschusses hat die Senate 
haben, oder zu deren Einhaltung sie nach dem für die Funktionsperiode (§ 40 Abs. 1) bleibend 
Ziviltechnikergesetz oder nach anderen Vor- zusammenzusetzen und die Senatsvorsitzenden 
schriften verpflichtet sind. (Stellvertreter) zu bestimmen. Zugleich ist die 

Reihenfolge festzulegen, in der die übrigen' Mit-
(2) Die Tatsache, daß' dieselbe Handlung oder glieder des Disziplinarausschusses bei Verhinde­

Unterlassung auch von einem Gericht oder einer rung eines Senats mitgliedes in die Senate ein­
Verwaltungsbehörde zu ahnden ist, schließt die treten. 
disziplinäre Verfolgung nicht aus. 

(3) Die Bundesbehörden sowie die Organe der 
nach diesem Bundesgesetz gebildeten Körper­
,schaften, die von Disziplinarvergehen eines Zivil­
technikers Kenntnis erhalten, haben dies der 
Länderkammer mitzuteilen. -

(4) Die dreigliedrigen Senate fassen ihre Be­
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Der 
Senatsvorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab. 
Für die Verhängung der Disziplinarstrafe de$ 
Verlustes der Befugnis, ist Stimmeneinhelligkeit 
erforderlich. 

(4) Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens (5) Die Mitglieder des Disziplinarausschusses 
ist ausgeschlossen, wenn die Handlung oder sind in Ausübung ihres Amtes an keine Wei-
Unterlassung mehr als fünf Jahre zurückliegt. sungen gebunden. 
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§51.Berufungskommission in 
Dis z i pi i n a ra n gel e gen h ei t e n 

(1) über Berufungen und Be,schwerden gegen 
Entscheidungen eines Disziplinarausschusses er­
kennt in zweiter und letzter Instanz die Beru­
fungskommission in Disziplinarangelegenheiten 
bei der Bundeskammer. ' 

(2) Die Berufungskommission besteht aus 
einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, die 
beide Richter des Aktiv- oder Ruhestandes sein 
müssen, und aus fünfzehn Beisitzern. Der Vor~ 
sitzende (Stellvertreter), ist vom Bundesministe­
riuin für Bauten und Technik im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Justiz zu be­
Itellen. Die Beisitzer sind vom Kammertag aus 
den Reihen der aktiv wahlberechtigten Mitglieder 
der Länderkammern, die ihre Befugnis ausüben; 
zu wählen. Sie dürfen nicht gleichzeitig Mit­
glieder eines Disziplinarausschusses sein. 

(3) Die' Berufungskommission verhandelt und 
entscheidet in fünfgl1edrigen Senaten unter dem 
Vorsitz des Vorsitzenden oder seines Stellver­
treters. Die vier weiteren Mitglieder jedes Senates 
sind vom Vorsitzenden in" fortlaufender alpha­

,betischer Reihenfolge aus der Liste der Beisitzer 
in der Weise zu bestimmen, daß mindestens zwei 
Mitglieder des Senates der Befugnisgruppe (Archi­
tekten" 'Ingenieurkonsulenten, Zivilingenieure) 
des Beschuldigten angehören. 

(4) Die fünfgliedrigen Senate fassen ihre Be­
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Der 
Vorsitzende, gibt seine Stimme zuletzt ab. Die 
Disziplinarstrafe des Verlustes der Befugnis kann 
nur verhängt oder bestätigt werden, wenn sich 
vier Mitglieder des Senates dafür aussprechen. 

(5) Die Mitglieder der Berufungskommission 
sind, in Ausübung ihres Amtes an keine Wei­
sungen gebunden. Die Erkemitnisse der Beru­
fungskommission unterliegen nicht der Aufhe­
bung oder Abänderung im Verwaltungswege. 

§ 52. Aus s chi i e ß u n gun d Abi e h -
nung 

Für die Ausschließung und Ablehnung der Mit­
~lieder der Disziplinarausschüsse und der Beru­
fungskommission gelten die Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung 1960 sinngemäß. 

§ 53. Dis z i pli n ara n wal t 

Die Kammervorstände der Länderkammern 
und der Vorstand der Bundeskammer haben je 
ein«n Disziplinaranwalt und seinen Stellvertreter 
zu bestellen, die nicht dem Kreis der Kammer­
mitglieder angehören müssen. Der Disziplinar­
anwalt hat die Anzeigen über Disziplinarver-

'gehen an den zuständigen Senat zu erstatten 
und im Disziplinarverfahren als Partei zu ver­
treten. 

§ 54; Ver t eid i gun g 

(1) Der Beschuldigte ist berechtigt, sich eines; 
Kammermitgliedes öder einer in die Verteidiger­
liste (§ 39 Abs. 3 Strafprozeßordnung 1960) 
eingetragenen Person als Verteidiger zu bedienen. 

(2) Der Verteidiger ist befugt, alles, was i!w" 
zur Vertretung "des Beschuldigten für dienliih 
erachtet, vorzubringen und die gesetzlichen Vet-
teidigungsmittel anzuwenden~ " , 

§ 55. Ein I e it u n g des Dis z i pli n a r .;. 
ver f a h 'r e n s ' 

(1) Der, zuständige Senat des Disziplinaraus­
schusses hat nach 'Anhörung des Disziplinar­
anwaltes ohne' mündliche Verhandlung zu be­
schließen, ob das Disziplinarverfahren einzuleiten 
ist. 

(2) Der Beschluß ist dem Angezeigten (Beschul­
digten) zuzustellen. 

(3) Gegen die Einleitung des Disziplinary~~­
fahrens ist kein Rechtsmittel zulässig. Gegen den 
Beschluß des Disziplinarausschusses, mit dem die 
Einleitung abgelehnt wird, steht dem Diszipli­
naranwalt die Berufung an die Berufungskommis-
sion in Disziplinarangelegenheiten offen. '" 

§ 56. Z u s tell u ~ g 

(1) Sämtliche Zustellungen haben an den Ange­
zeigten (Beschuldigten) zu eigenen Banden zu 
erfolgen. Bedient sich, der Angezeigte (Beschul­
digte) eines Verteidigers, so ist nur an den 
Verteidiger zuzustellen. 

(2) Im übrigen gelten für die, Zustellung die 
Bestimmungen des § 24 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950,BGBI. Nr. 172. 

§ 57. U n t e r s u c h u n g s kom m iss ä r 

(1) Ist die Einleitung des DisziplinarverfahrenS! 
beschlossen worden, so kann der Vorsitzende 
des Disziplinarausschusses einen Untersuchungs­
kommissär bestellen, wenn' der ungeklärte Saw­
verhalt die Durwführung von Erhebungenet­
fordert. 

(2) Der Untersuchungskommissär ist einer Liste 
zu entnehmen, die 'vom Kammervorstand aus 
den Reihen der Kammermitglieder aufzustellen 
ist. 

(3) Zur Entlastung des Untersuchungskommi~ 
särs kann der Vorsitzende des Disziplinaraus­
schusses diesem für die ,Durchführung seine. 
Aufgaben eine rechts kundige Person beigeben. 
die nicht Kammermitglied sein muß. 

(4) Die Bestimmungen des § 40 Abs. 3 bis '1 
und des § 52 gelten sinngemäß auch fürde., 
Untersuchungskommissär. 
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§ 58. U n t e r s uc h u n g 

(1) Der Untersuchungskommissär hat Zeugen 
und Sachverständige unbeeidet zu vernehmen, 
alle zur vollständigen Aufklärung der Sache er­
'forderlichen Umstände und Beweismittel von 
Amts wegen zu erforschen und dem Beschul­
digten Gelegenheit zu geben, sich über alle 

. Anschuldigungspunkte zu äußern. Das Diszipli­
narverfahren ist auch dann durchzuführen, wenn 
der Beschuldigte die Mitwirkung verweigert. 

(2) Der Disziplinaranwalt kann eine Ergänzung 
der Untersuchung, insbesondere durch Einbe­
ziehung neuer Anschuldigungspunkte, bean­
tragen. 

(3) Auch der Beschuldigte hat das Recht, die 
'vornahme bestimmter Erhebungen zu bean­
.tragen. 

(4) Hat der Untersuchungskommissär Beden­
ken, einem Ergänzungsantrag stattzugeben, so 
hat er den Beschluß des Senates einzuholen. Für 
einen solchen Beschluß gelten die Bestimmungen 
des§ 55 sinngemäß. 

(5) Während der Dauer der Untersuchung hat 
der Untersuchungskommissär dem Beschuldigten 
und seinem Verteidiger Einsicht in die Akten zu 
gewähren; er kann jedoch Aktenstücke aus­
nehmen, deren Mitteilung mit dem Zwecke des 
Verfahrens unvereinbar wäre. Der Disziplinar­
anwalt ist jederzeit befugt, Einsicht in die Akten 
zu nehmen. -

§ 59. Ver w eis u n gun dEi n s tell u n g 

(1) Die Akten über die abgeschlossene Unter­
suchung sind dem Disziplinaranwalt zu übermit­
teln und von ihm mit dem Antrag auf Verwei­
sung zur mündlichen Verhandlung oder mit 
dem Antrag auf Einstellung des Verfahrens dem 
Sehat vorzulegen. 

(2) Der Senat hat ohne mündliche Verhandlung 
zu beschließen, ob die Sache zur mündlichen 
Verhandlung zu verweisen oder ob das Ver-
fahren einzustellen ist. ' 

(3) Im Verweisungsbeschluß müssen die An-
'schuldigungspunkte bestimmt angeführt und die 
Verfügungen bezeichnet werden, die zur Vor­
bereitung der mündlichen Verhandlung zu treffen 
sind. Gegen den Verweisungsbeschluß ist kein 
. Rechtsmittel zulässig. Gegen die Einstellung steht 
, dem Disziplinaranwalt das Recht der Beschwerde 
.an die Berufungskommission (§ 51) zu. 

(4) Nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses 
ist dem Beschuldigten und seinem Verteidiger 
Einsicht in die Akten, mit Ausnahme der Bera­
tungsprotokolle, sowie die Herstellung von Ab­
schriften auf eigene Kosten zu gewähren. 

bestimmen. Zur mündlich~n Verhandlung sind 
der Beschuldigte und sein Verteidiger unter Hin­
weis auf den Verweisungsbeschluß und Bekannt­
gabe der Mitglieder des zuständigen Senates min­
destens zwei Wochen vorher zu laden. - . 

(2) Die Verhandlung ist nicht öffentlich, doch 
kann der Beschuldigte verlangen, daß der Zutritt 
zur Verhandlung drei Kammermitgliedern seines 
Vertrauens gestattet wird. 

(3) Die Verhandlung beginnt mit der Verle­
sung des Verweisungsbeschlusses. 

(4) Hierauf hat die Vernehmung des Beschul­
digten und der vorgeladenen Zeugen und Sach­
verständigen und, soweit erforderlich, die Verle­
sung der während der Untersuchung aufgenom­
menen Protokolle und der sonstigen wesentlichen 
Urkunden zu erfolgen. 

(5) Der Beschuldigte und der Disziplinaran­
walt haben das Recht, sich zu den einzelnen vor­
gebrachten Beweismitteln zu' äußern und Fragen 
an die Zeugen und Sachverständigen zu stellen. 

(6) Nach Schluß des Beweisverfahrens sind der 
Disziplinaranwalt, der Beschuldigte und dessen 
Verteidiger zu hören. Dem Beschuldigten steht 
das letzte Wort zu. 

(7) Beratungen und Abstimmungen während 
und am Schluß der Verhandlung sind geheim. '. 

§ 61. E rk e n n t n i s 

(1) Der Senat hat bei seiner Entscheidung nur 
auf das Vorbringen in der mündlichen Verhand­
lung Riicksicht zu nehmen. Die Entscheidung hat 
sich auf die' freie, aus der gewissenhaften Prüfung 
aller vorgebrachten Beweise gewonnene ,Ober­
zeugung der Senatsmitglieder zu gründen .. 

(2) Durch das Erkenntnis muß der Beschuldigte 
entweder von dem ihm zur Last gelegten Dis­
ziplinarvergehen freigesprochen oder eines 
solchen Vergehens für schuldig erklärt werden. 

(3) Im Falle des Schuldspruches hat das Er­
kenntnis den' Anspruch über die Strafe und die 
Höhe der Verfahrenskosten zu enthalten. 

§ 62. Pro t 0 k 0 11 
(1) Ober die mündliche Verhandlung ist von 

dem durch den Vorsitzenden aus dem Kreis der 
Senatsmitglieder (Beisitzer) zu bestimmenden 
Protokollführer ein Protokoll aufzunehmen, das 
alle wesentlichen Punkte zu enthalten hat. 

(2) Ober die Beratung und Abstimmung ist 
ein gesondertes Protokoll (Beratungs protokoll) 
zu führen. 

§ 60. M ü nd I ich e Ver ha n d I u n g (3) Beide Protokolle sind vom Vorsitzenden 
(1) Ort und Zeitpunkt der mündlichen Ver- des Senates und vom Protokollführer zu unter­

handlung sind vom Vorsitzend~n des Senates zu zeichnen. 
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§ 63. Ver k ü n d i gun gun d, Z u S tell u n g 
des Erkenntnisses 

(1) Das Erkenntnis mit den wesentlichen Ent­
scheidungsgründen ist vom Vorsitzenden des 
Senates sogleich zu verkünden. 

(2) Vom Vorsitzenden des Senates unterfertigte 
schriftliche Ausfertigungen des Erkenntnisses sind 
binnen einer Woche dem Beschuldigten und dem 
Disziplinaranwalt zuzustellen. ' 

(3) Die schriftliche Ausfertigung hat eine Be­
lehrung darüber zu enthalten, daß eine Berufung 
zulässig ist, innerhalb welcher Frist und bei 
welcher Stelle die Berufung einzubringen ist, 
und daß dieser Berufung, aufschiebende Wirkung 
zukommt. 
, (4) Enthält das Erkenntnis keine Rechtsmittel­

belehrung oder keine Angabe über die Berufungs­
frist oder erklärt es zu Unrecht eine Berufung für 
unzulässig, so wird die Berufungsfrist nicht in 
Lauf gesetzt. 

(5) Ist in dem Erkenntnis eine kürzere oder 
längere als die gesetzliche Frist angegeben, so 
gilt die innerhalb der gesetzlichen oder ange­
gebenen längeren Frist eingebrachte Berufung als 
rechtzeitig erhoben. 

(6) Enthält das Erkenntnis keine oder eine 
ullrichtige Angabe über die Stelle, bei welcher die 
Berufung einzubringen ist, so ist die Berufung 
richtig eingebracht, wenn sie bei dem erken: 
nenden Senat des Disziplinarausschusses oder bel 
der angegebenen Stelle eingebracht wurde. 

§ 64. B e ruf u n g 

(1) Gegen Erkenntnisse des Disziplinaraus~ 
schusses können der Beschuldigte und der Dis­
ziplinaranwalt wegen des Ausspruches Über 
Schuld und Strafe sowie, wegen der Entscheidung 
über den Kostenersatz Berufung, erheben. 

(2) Die Berufung hat einen begründeten Antrag 
zu enthalten und ist binnen zwei Wochen beim 
Vorsitzenden des Disziplinarausschusses schrift­
lich oder telegraphisch einzubringen. Sie hat auf­
schiebende Wirkung. 

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses 
hat die Berufung zurückzuweisen, wenn sie ver­
spätet oder unzulässig ist. 

(4) Ist kein Grund zur Zurückweisung gegeben, 
so hat der Vorsitzende des Disziplinarausschusses 
die Berufung ünter Beischluß der Akten der 
Berufungskömmission vorzulegen, die in der 
Sache selbst zu entscheiden hat. 
, (5) Eine mündliche Verhandlung ist nur durch­

zuführen, wenn sie die Berufungskommission zur 
Klarstellung des Sachverhaltes für, erforderlich 
hält oder wenn sie in der Berufung, beantragt 
wurde. 

(6) Die Berufungskommission ist, berechtigt, 
, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Be-

gründung ihre Anschauung an die St,elle jenel' 
des Disziplinarausschusses 'zu setzen und das an­
gefochtene Erkenntnis nach jeder' Richtung abzu­
ändern. Ist nur vom Beschuldigten Be'rufung er­
hoben, so kann die Berufungskommission keine 
strengere Strafe verhängen, als in dem angefoch­
tenen Erkenntnis ausgesprochen worden ist. 

§ 65. F r ist e n 

Die Berufungsfrist ist unerstreckbar. Sie be­
ginnt mit dem der Zustellung des Erkenntnisses 
folgenden Tag. Der Beginn oder Lauf einer Frist 
wird durch Samstage, Sonntage oder gesetzliche 
Feiertage nicht behindert. Fällt das Ende einer 
Frist auf einen Samstag, Sonntag, einen gesetz­
lichen Feiertag oder den Karfreitag, so endet die 
Frist mit dem nächsten Werktag. Die Tage des 
Postlaufes sind in die Frist nicht einzurechnen. 

§ 66. E n t s c h ä d i gun g 

Der Vorsitzende der Berufungskommission in 
Disziplinarangelegenheiten und dessen S:ellver­
treter sowie der Disziplinaranwalt und dle dem 
Untersuchungskommissär beigegebene' rechtskun­
dige Person erhalten, wenn sie nicht Mitglieder 
einer Länderkammer sind, eine im Einzelfalle vom 
Kammervorstand (Vorstanl der Bundeskammer) 
zu bestimmende angemessene Entschädigung. ' 

§ 67. K 0 s t e n, des Dis z i pli n a r ver -
fahrens 

Die Kosten des Disziplinarverfahrens sind im 
Falle eines Schuldspruches vom Verurteilten, in 
allen anderen Fällen von der Länderkammer zu 
tragen. Sie sind in sinngemäßer Anwendung, der 
§§ 380 bis 382 und 387 bis 395 Strafprozeß­
ordnung 1960 zu bemessen. 

§ 68. Vor merk u n g der Dis z i pli n ar­
er ke n n t,n iss e 

Jedes in Rechtskraft erwachsene Disziplinar: 
erkenntnis ist bei der zuständigen Länderkammer 
vorzumerken. Auf Antrag des Bestraften hat 
der Disziplinarausschuß die Löschung der Vor­
merkung zu verfügen, wenn die Verhängung der 
Strafe mindestens fünf Jahre ,zurückliegt, über 
den Bestraften innerhalb dieser Zeit keine weitere 
Disziplinarstrafe verhängt wurde und gegen ihn 
kein Disziplinarverfahren anhängig ist. Gegen 
eine abweisende Entscheidung des Disziplinar.; 
ausschusses kinn der Bestrafte binnen zwei Wo­
chen bei der Berufungskommission Berufung er­
heben. Die Bestimmungen der §§' 64 urid 65 
finden Anwendung. Vormerkungen, betreffend 
die Disziplinarstrafe des Verlustes der Befugnis, 
sind nicht zu löschen. . ' 
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169. A n w e ri dun g anderer R e c h t s -
, vorschriften 

Soweit sich aus den Vorschriften dieses Bundes­
gesetzes nicht anderes ergibt, sind für' das Ver­
fahren vor dem Disziplinarausschuß und der 
Berufungskoinmission in Disziplinarangelegen­
hehen die Vorsdiriften der Dienstpragmatik, 
RGBl. Nr. 15/1914, sinngemäß anzuwenden. 

§ 70. 0 r d n urig s w i d r i g ke i t en 

(I) Ziviitechniker, die ihre Pflichten gegenüber 
der Länderkammersowie, gegenüber der Bundes­
kammer (§ 6 Abs. 3, zweiter und dritter Satz) 
vernadilässigen, die auf Vorladung von Organen 
der Länderkammern oder der Bundeskammer 
unentschuldigt nidit erscheinen oder die Ordnung 
in der Kammer stören, machen sich, sofe'rn die 
Handlung oder Unterlassung nicht disziplinär zu 
verfolgen ist, einer Ordnungswidrigkeit sdiuldig. 

", (2) Ordnungswidrigkeiteri ki)nnen mit ,Ord­
nungsstrafen bis zum 30fadien der 'jeweils, in 
den Gebührenordnungen (§ 31) für die Kanzlei­
leistung festgesetzten Zeitgebühr je Stunde ge­
ahnd6twerden. Das Redit 'zur Verhängung 
einer Ordnungsstrafe steht dem Präsidenten einer 
Länderkammer, dem~ Präsidenten der Bundes­
kammer ,und ,im Disziplinarverfahren' den 
Senatsvorsitzenden eines Disziplinarausschusses, 
dem Vorsitzenden der Berufungskommission 
sowie den ,Stellvertretern der genannten Organe 
zu, je nadidem, ob die Ordnungswidrigkeit 
außerhalb eines Disziplinarverfahrens gegenüber 
einer Länderkammer oder der Bundeskammer 
oder im,' Rahmen eines Disziplinarverfahrens 
während des Verfahrens erster Instanz oder wäh­
rend des Berufungsverfahrens begangen wurde. 

(3) Vor Verhängung der Ordnungsstrafe ist 
dem Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich 
sdiriftlich oder mündlidi zu reditfertigen. . 

(4) Gegen die Verhängung einer Ordnungs­
strafe kann Berufung an die' Berufungskommis­
sion erhoben werden. Die Bestimmungen der 
iS 64 und 65 gelten sinngemäß. ' 

ABSCHNITI VI 

Übergangs- und Schlußhestimmungen 

§ 72. übe r g a n g s h e s tim m u n gen,' 

(1) Bis zur Konstituierung der Qrgane der 
nach diesem Bundesgesetz gebildeten Körper­
sdiaften bleiben die bestehenden Ingenieur­
kammern und deren Organe mit ,der Interessen":. 
vertretung der Ziviltechniker betraut. piese 
haben die zur Konstituierung erforderlidien 
Maßnahmen ohne unnötigen Aufschub zu treffen; 

(2) Nach der Konstituierung der Organe der 
Länderkammer hat der Präsident der Ingenieur­
kammer für Wien; , Niederösterreichund. Bur­
genland den Kammertag und sodann den Vor­
stand der Bundeskammer einzuberufen und bis 
zur Wahl des Präsidenten der Bundeskammer den 
Vorsitz zu führen. 

(3) Die Rechte und Verbindlichkeiten der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesge­
setzes bestehenden Ingenie~rkammern gehen auf 
die durch dieses Bundesgesetz errichteten Länder~ 
kammern über, weldie in örtlidier Hinsicht an 
deren Stelle treten. Das der Versorgung der 
Mitglieder (Hinterbliebenen) gewidmete Sonder::' 
vermögen d,er bestehellden Ingenieurkammer 
geht mit gleidier Widmung als Sondervermögen 
auf die Bundeskammer über. Soweit es sich um 
bücherlidie Rechte handelt, ist der Grundbuch~ 
stand, üher Antrag der Länderkammer (Bundes-
kammer) zu berichtigen. ' "',' 

(4) Die Redit~gesdiäfte, Amtshandlungen un.d 
Schriften, die zur Durdiführung der im Abs. 3 
vorgesehenen Vermögensübertragungen erforder­
lich sind, sind von den bundesgesetzlich gere­
gelten Abgaben befreit. 

(5) Sofern geltende bundesgesetzliche Vor­
schriften den Ingenieurkammern Aufgaben zu­
weisen oder Rechte einräumen, tritt an deren 
Stelle nach Maßgabe ihres Wirkungsbereiches die 
zuständige Länderkammer oder die Bundes­
kammer.' 

(6) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes geltenden Standesregeln der 
Architekten-Sektionen, der Allgemeinen Sektion 
und der Konsulenten-Sektion der Ingenieur­
kammer für Wien, Niederösterreich und Burgen-
land sowie die Standesregeln der Ingenieur­
kammer 'für Steiermark und Kärtnten und das 

5 71. Ei nb ring u n gun d Ver wen d 11 n g Statut der Unterstützungseinrichtung und Sterbe-
'der Geldstrafen ' kasse der Ingenieurkammer 'für Wien, Nieder-

. (1) Geldstrafen (Disziplinar- und Ordnungs-' österreich und Burgenland bleiben als Bundes­
ltrafen) sowie die vom Verurteilten zu tragenden gesetz bis zu dem Zeitpunkt, in dem die auf 
Kosten können nadi den Bestimmungen des Grund des § 30 bzw. des § 18 Abs. 5 zu erlas­
Verwaltungsvollstrec:kungsgesetzes 1950 einge- senden Verordnungen in Kraft treten, längstens 
"radit werden. jedoch zwei Jahre ab Inkrafttreten dieses Bundes-

gesetzes in Geltung. Sie werden wie bisher von 
. (2) Geldstrafen fließen jener Länderkammer zu, der Ingenieurkammer in Wien IV, Karlsgasse 9, 
deren Mitglied" der Bestrafte ist. Sie sind für bzw. von der Ingenieur kammer in Graz, Schonau-
'l'ohlfahrtszwec:ke zu verwenden. gasse 7, veröffentlidit und sind dort erhältlich. 
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(7) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Gebührenord­
nungen und -empfehlungen der Ingenieurkam­
mern für Wien, Niederösterreich und Burgen­
land, für Steiermark und Karnten, für Ober­
österreich und Salz burg und für Tirol und Vor­
arlberg für 

Architekten, 
Zivilingenieure für Hochbau, 
Ziviltechniker für Bauwesen, 
Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen, 
Zivil techniker der Fachrichtung Maschinenbau, 

Gas- und Feuerungstechnik und Elektro­
technik, 

Ziviltechniker für technische Chemie, 
Ziviltechniker für Forstwirtschaft, 
Ingenieurkonsulenten für Landwirtschaft 

bleiben als Bundesgesetz bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem die auf Grund des § 31 zu erlassende 
Verordnung in Kraft tritt, verbindlich in Gel­
tung. Sie werden wie bisher von den Ingenieur­
kammern in Wien IV, Karlsgasse 9, in Graz, 
Schönaugasse 7, in Linz, Stockhofstraße 32, und 
in Innsbruck, Hofburg, veröffentlicht und sind 
dort erhältlich. 

S 73. Au ß e r k r a f t set z u n g bis her i ger 
B e s tim m u n g e' n 

Mit Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes 
treten alle früheren, die Interessenvertretung der 
Ziviltechniker betreffenden Bestimmungen außer 
Kraft. Insbesondere treten außer Kraft: 

1. das Gesetz vom 2. Jänner 1913, RGBl. 
Nr. 3, betreffend die Errichtung der Ingenieur­
kammern, in der Fassung des Art. 49 des Ve,:­
waltungsentlastungsgesetz, BGBl. Nr. 277/1925; 

2. die Verordnung des BundesministeriuOll 
für Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundes­
ministerium für Justiz vom 25. April 1947, 
BGBl. NI". 107, betreffend die Ingenieurkammer 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland in 
Wien (Kammerstatut); in der Fassung der Ver­
ordnungen, BGBl. - Nr. 65/1951 und BGBl. 
Nr.240/1961; 

3. die Verordnung des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundes­
ministerium für Justiz vom 20. September 1960, 
BGBl. Nr. 225, betreffend die Ingenieurkammer 
für Steiermark und Kärnten in Graz (Kammer­
statut); 

4. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 9. April 195~ 
BGBl. Nr. 90, betreffend die Ingenieurkammer 
für' Oberösterreich und Salzburg in Linz (Kam­
merstatut), in der Fassung der Verordnung, 
BGBl. NI". 67/1963; 

5. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 6. Juni 1947, 
BGBl. Nr. 147, betreffend die Ingenieurkammer 
für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck (Kammer­
statut). 

§ 74. Voll z i e h u n g 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Bauten und Technik. 
hinsichtlich der §§ 16, 17,51 Abs. 2 und 73 Z. 2 
und 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz und hinsichtlich des § 72 Abs. 4 der 
Bundesminister für Finanzen, soweit es sich um 
Gerichtsgebühren handelt, der Bundesminister 
für Justiz betraut. 
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1067 aer Beilagen 21, 

Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeines dem Ziviltedmikergesetz, BGBl. Nr. 146/1957,,' 
angepaßt. 

Der vorliegende Entwurf soll das Ingenieur- Als wesentliche Neuerungen enthält der Ent-. 
kammergesetz vom 2. Jänner 1913, RGBl. Nr. 3/ wurf die Errichtung einer Bundeskammer der 
1913, durch eine gesetzliche Neuregelung er- Architekten, Ingenieurkonsulenten und Zivil­
setzen, die den geänderten Verhältnissen ent- ingenieure (Bundesingenieurkammer) als Dach-
spricht und insbesondere der Bundesverfassung ff ' organisation und die Scha ung eines dem Stand 
und dem Berufsrecht der Ziviltechniker angepaßt der Ziviltechniker und' seiner Bedeutung in der 
ist. Offentlichkeit entsprechenden Disziplinarrechtes.' 

Der Entwurf gründet sich auf den Kompetenz-
tatbestand "Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen" Diese Neuerungen entsprechen einem Wunsche 
(Art. 10 Abs.,l Z. 8 B.-VG.), der unter Zu- der Ziviltechnikerschaft und kommen den Intet­
grundelegung der Rechtslage am 1. Oktober essen der Verwaltung sowie der öffentlichkeit 
1925 auch die Einrichtung gesetzlicher beruf- entgegen. Der Mangel eines bundes einheitlichen 
limer Interessenvertretungen einschließt. Am Vertretungskörpers hat sich sowohl für die Bun-
1.0ktober 1925 stand das Gesetz vom 2. Jänner desverwaltungals auch für die vier bestehenden 
1913, RGBl. Nr~ 3, in Geltung. Es bestanden Ingenieurkammern als nachteilig erwiesen. Die 
schon damals die Ingenieurkammern als beruf- Errichtung einer bundeseinheitlichen Standesver­
liche Interessenvertretung der'Ziviitechniker. Die tretung aller Ziviltechniker soll der Vereinfa-' 
Einrichtung solcher Kammern ist also dem Kom- chung im Verkehr mit den Bundesbehörden. 
petenztatbestand "Ingenieur- und Ziviltechniker- dienen sowie das Zusammenwirkender auch ' 
wesen" und nicht ,etwa den Kompetenztatbe- weiterhin bestehenden Länderkammern mit dem, 
ständen des Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B.-VG. zuzu- Sitz in Graz, Innsbruck, Linz und Wien fördern.' 
rechnen. Sie ist somit in Gesetzgebung undVoll~ Die Normierung eingehender disziplinarrecht-
ziehung Bundessache. licher Bestimmungen dient sowohl dem Schutze 

Bereits im Oktober 1912 hat die volkswirt- der Ziviltechnikerschaft als auch der' Allgemein-
schaftliche Kommission des Herrenhauses an heit. ' 
dem damaligen Entwurf des Ingenieurkammer- Neu ist ferner die Schaffung einer gesetzlichen 
gesetzes Kritik geübt. Sie beanstandete, daß das Grundlage für zentrale Wohlfahrtseinrichtungen 
Gesetz eine Reihe der wichtigsten Bestimmungen (Versorgungs- und Sterbekassenfonds) sowie für 
dem Verordnungswege überlasse, während es eine Unterstutzungsfonds, die von den Länder­
große Zahl von verhältnismäßig unwichtigen kammern unmittelbar betrieben werden können. " 
Verfügungen enthalte, die in die Geschäftsord- Dadurch wird einerseits die bereits bestehende, 
nung der Ingenieurkammern gehörten. Die Kom- Versorgungs- und Sterbekasseneinrichtung gesetz­
mission bedauerte weiters, daß anläßlich der lieh fundiert, anderseits werden den Länder­
Vorbereitung des Gesetzes manches Veraltete kammern weitere Möglichkeiten der Selbsthilfe 
nicht beseitigt oder reformiert worden sei. in Notstandsfällen eröffnet. 

Diese Verbesserung soll durch den gegenständ- Hinsichtlich der Organisation der Ländet-
lichen Entwurf erreicht werden. Er enthält jene kammern knüpft der Entwurf an die bestehende 
wesentlichen Bestimmungen, die einer gesetz- Rechtslage an. 
lichen Regelung bedürfen, bisher jedoch nur in Die Vorlage ist in sechs Abschnitte gegliedert. 
Verordnungen (Kammerstatuten) festgelegt Abschnitt I enthält die Errichtung aller Inge" 
waren. Die Erlassung eigener Kammerstatute nieurkammern, Abschnitt II trifft Bestimmungen 
wird dadurch entbehrlich. Soweit noch Fragen für die Länderkammern, Abschnitt IIr solche für 
der inneren Geschäftsführung der Kammern eine die Bundeskammer uild Abschnitt IV enthält 
Detailregelung erfordern, wird diese den Ge- gemeinsame Bestimmungen. Abschnitt V bein-, 
schäftsordnungen überlassen. Die Terminolo- haltet das Disziplinarrecht, Abschnitt VI Über­
gie ist der österreichischen Bundesverfassung und gangs- und SchlußbestimmUngen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen 
Zu § 1: 

Die bisherige Gliederung der Standesvertretung 
der Ziviltechniker in vier Ingenieurkammern in 
Graz, Innsbruck, Linz und Wien hat sich in der 
Praxis bewährt. Die Errichtung einer Ingenieur­
kammer in jedem Bundesland wird von den 
Kammermitgliedern wegen übermäßiger finan­
zieller Belastung abgelehnt und erscheint auch 
nicht notwendig, da die bisherige Kammerorga-
4lisation eine ausreichende Vertretung der Inter­
essen ihrer Mitglieder gewährleistet. Der födera­
listische Aufbau der Kammern wird jedoch in der 
besherigen Weise gewahrt und zur Vertretung 
der gemeinsamen Interessen auf Bundesebene 
zusätzlich die Bundeskammer der Ziviltechniker 
geschaffen. 

Zu § 2: 

Die in Abs. 1 in Form· einer Generalklausel 
festgelegten Aufgaben der Länderkammern ent­
sprecl1en 'dem üblichen Wirkungsbereich einer 
gesetzlichen Standesvertretung. 

Im Abs. 2 sind die wichtigsten Aufgaben des 
selbständigen Wir kungsbereiches beispielsweise 
aufgezählt. 

Im Abs. 2 Z. 3 werden die Länderkammern 
zur Begutachtung der von Ziviltechnikern gefor­
derten Vergütungen ermächtigt. Dadurch soll es 
den Auftraggebern, Gerichten und Verwaltungs­
behörden ermöglicht werden, die Angemessen­
heitdieser Vergütungen durch Sachverständige 
prüfen zu lassen. Diese Begutachtungen werden 
auf Grund der Gebührenordnungen (§ 3i) unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale des 
Einzelfalles (Vertragslage, Leistungsumfang usw.) 
durchzuführen sein. 

Im Abs. 3 sind die Aufgaben des übertragenen 
Wirkungsbereiches angeführt. Durch einschied~­
gerichtliches Verfahren (Abs. 3 Z. 4) soll ein 
fachkundiges Forum zur Entscheidung von Strei­
tigkeiten zwischen Ziviltechnikern und' deren 
Auftraggebern herangezogen werden. Das Schieds­
gericht kann auf Grund eines Schiedsvertrages 
der Beteiligten angerufen werden. Nähere Be­
stimmungen über das Schiedsgericht werden in 
S16 getroffen. Um das Verfahren einheitlich zu 
gestalten, wird die Bundeskammer eine Schieds­
gerichtsordnung erlassen (§ 24 Abs. 5 Z. 10). Es 
erscl1ien jedoch zweckmäßig, ein Schiedsgericht 
bei jeder Länderkammer einzurichten, um die 
Anrufung des Scl1iedsgerichtes und die Durchfüh­
rung des Verfahrens in den Bundesländern zu. 
erleichtern. 

Die in Abs. 3 Z. 5 vorgesehenen Aufgaben 
der Länderkammern in Substitutionsfällen liegen 
im Interesse der Auftraggeber bzw. der Erben 
eines Ziviltechnikers. Die Mitwirkung bei der 
Bestellung und Abberufung von Substituten 

sowie die überwachung ihrer Tätigkeit soll den 
ordnungsgemäßen Abschluß der anhängigen Ar-' 
beiten sicherstellen. Nähere Bestimmungen über 
die Abwicklung einer Kanzlei werden vom Bun­
desministerium für Bauten und Technik auf 
Grund des § 27 des Ziviltechnikergesetzes im 
Verordnungswege zu erlassen sein. Für diese 
Verordnung wird auch die gegenständliche Geset­
zesbestimmung eine Grundlage bieten. 

Im Abs. !t wird die örtliche Zuständigkeit des 
Landeshauptmartnes als die im Instanzenzug über­
geordnete Behörde geregelt. Die Notwendigkeit 
hierzu ergibt sich aus der über ein Bundesland 
hinausgehenden örtlichen Zuständigkeit der Län­
derkammern. 

Zu § 3: 

Die Gliederung in Sektionen entspricht dem 
geltenden Redlt. Ihre Beibehaltung erscheint 
wegen der Unterschiedlichkeit der Berufsbilder 
der Arcl1itekten, Ingenieurkonsulentenund 
Zivilingenieure vorteilhaft. 

Zu § 4: 

Die Gliederung gemäß § 3 macht e~ne Abgren':' 
zung der gemeinsamen gegenüber dertsektions- . 
eigenen Angelegenheiten erforderlich. In gemein­
samen Angdegenheiten wird die Länderkammer 
durch den Präsidenten (§ 8 Abs. 2), in sektions­
eigenen Angelegenheiten durch den Sektionsvor­
sitzenden nach außen vertreten (§ 12 Abs: 3). Das 
gemäß § 12 Abs. 3 erforderliche Einvernehmen 
mit dem Präsidenten soll der Erzielung eines 
weitestmöglicl1en Interessenausgleiches dienen. 
Kann ein Einvernehmen nicht erzielt werden. 
so hat der Kammervorstand dem Sektionsvor­
sitzenden einen Auftrag zu erteilen, in welcher 
Weise die Angelegenheit nach außen zu ver­
treten ist. 

Zu §§ 5 und 6: 

Die Mitgliedschaft zu einer Länderkammer . 
sowie die Sektionszugehörigkeit wird durch die 
Verleihung einer Befugnis nach dem Ziviltech­
nikergesetz begründet. 

Das Ziviltechnikergesetz schließt die Vereini­
gung mehrerer Befugnisse in einer Perso'n nicht 
aus, doch erscheint es wegen der geringen Anzahl 
der Fälle entbehrlich, eine mehrfache Sektions­
zugehörigkeit zu normieren. Der Entwurf be­
gnügt sich daher damit, für diese wenigen Fälle 
die Wahl offen zu lassen. 

Der Katalog der Rechte und Pflicl1ten der 
Kammermitglieder ist demjenigen anderer ein­
schlägiger Gesetze angepaßt. Die Berufspflichten 
der Zivil techniker werden ausführlich in einer 
Novelle zum Ziviltechnikergesetz angeführt wer­
den. Die Pflichten der Zivil techniker gegenüber 
ihrer Standesvertretung sind im § 6 Abs. 3 auf­
gezählt. 
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Die §§ 7 bis 14 

enthalten Bestimmungen über die Organe der 
Länderkammern, wobei das geltende Recht weit­
gehend übernommen wurde. 
. Neu- ist ~ie Einrichtung eines Präsidiums (§ 9), 

emes klemeren Kollegialorgans, dem der 
Kammervorstand bestimmte im § 10 Abs. 4 
taxativ angeführte Aufgaben kammerintern über­
tragen kann und dem auch die Entscheidungs­
befugnis in Dringlichkeitsfällen und bei Ver­
hinderung des Kammervorstandes zukommt. 

Versa~t der Kammervorstand nachträglich die 
GenehmIgung für die vom Präsidium getroffene 
Entscheidung, so hat die Kammervollversamm­
lung als höchstes Kammerorgan die entspre­
chenden Maßnahmen zu treffen. Das heißt, sie 
hat die Eritscheidung entweder zu korrigieren 
oder, wenn dies nach außen hin nicht mehr 
möglich ist, den Antrag auf Enthebung des 
Präsidiums bei der Aufsichtsbehörde zu stellen. 

Die Anzahl der Mitglieder des Kammervor­
standes (§ 10) ist je nach den Erfordernissen der 

Ähnlich der Organ gliederung ,der Kammer ist 
jene der Sektionen gestaltet (§§ 12 bis 14). Die 
Einrichtung eines Präsidiums bei den Sektionen 
war entbehrlich. 

Die Wahlkörper entsprechen in ihrer Gliede­
rung der Gliederung der Länderkammern in 
Sektionen. Eine Gliederung in Wahlkörper je 
nach dem Bundesland, in dem die wahlberech­
tigten Ziviltechniker den Sitz ihrer Kanzlei 
haben, ist nicht vorgeseh~n. Eine Gliederung nach 
diesem örtlichen Gesichtspunkt würde nämlich 
das Wahlverfahren übermäßig belasten und 
möglicherweise die Freiheit der Wahlen ein­
schränken. Dadurch, daß ein Ziviltechniker seinen 
Kanzleisitz nicht in dem Bundesland hat, in dem 
der Sitz der Länderkammer liegt, erfährt das 
Wahl r e c h t selbstverständlich keine Einschrän­
kung. 

Auch die Abhaltung der Kammervollversamm­
lung in dem Bundesland, in dem die Länder­
kammer nicht ihren Sitz hat, ist nach dem Ent­
wurf möglich. 

einzelnen Kammern verschieden, die Festlegung Zu § 15: 
der' genauen Anzahl bleibt der Wahlordnung 
überlassen. Jedenfalls muß der Kammervorstand 
so zusammengesetzt sein, daß jede Sektion ein 
Drittel der Mitglieder stellt. Die Regelung, daß 
ein Teil der in direkter Wahl von den Ange­
hörigen der einzelnen Sektionen gewählten Mit­
glieder der Sektionsvorstände automatisch dem 
Kammervorstand angehört; entspricht dem gel-

Die Einrichtung eines Kammeramtes entspricht 
anderen einschlägigen Gesetzen und ist zur 
Durchführung der Verwaltungsarbeiten not­
wendig. Die Kosten des Kammeramtes hat die 
Kammer zu tragen. Die Bestellung eines Kammer­
amtsdirektors liegt in ihrem Ermessen. 

tenden Recht. Die Zuständigkeit des Kammervor- Zu § 16: 
standes ist aus Gründen der Zweckmäßigkeit Für das Schiedsgericht werden\ im wesentlichen 
durch Generalklausel festgelegt. die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
. Die Kammervollversammlung (§ 11) stellt das übernommen. Den Streitparteien steht es frei, 
oberste Organ jeder Länderkammer dar und je einen Schiedsrichter zu bestellen, wobei auch 
besitzt genau umschriebene Kompetenzen (§ 11 Außenstehende herangezogen werden können . 

. Abs. 4). Nach der Z. 9 dieses Absatzes kann der Auch der von den beiden Schiedsrichtern zu 
!<-am~ervorstand einzelne Angelegenheiten, die wählende Obmann muß nicht Mitglied der 
m seme Kompetenz fallen, der Kammervollver- Länderkammer sein. I Die Ermächtigung des 
sammlung zur Behandlung vorlegen. Weitere Abs. 5 ist durch die rezipierten Bestimmungen 
M~glichkeiten, die Vollversammlung zu befassen, der Zivilprozeßordnung sowie die Abs. 1, 2 
bleIben der Normierung in der Geschäftsordnung und 4 determiniert. 
überlassen. Es können jedoch nur solche Ange- Zu § 17: 
legenheiten in der Kammervollversammlung be­
handelt werden, die nicht auf Grund des Gesetzes 
anderen Kammerorganen zugewiesen sind. Die 
Kammervollversammlung ist eine echte Vollver~ 
sammlung und umfaßt die Gesamtheit der Kam­
mermitglieder. Die Regelung, daß bei Beschluß­
unfähigkeit eine halbe Stunde später eine Ersatz­
vollversammlung stattfindet, folgt dem Beispiel 
anderer gesetzlicher Berufsvertretungen und er­

Die Verpflichtung der Kammermitglieder, die 
sich zwischen ihnen ergebenden Streitigkeiten vor 
Einbringung einer Klage der zuständigen Länder­
kammer zu Schlichtung vorzulegen, wurde bei­
behalten. Die Bestimmung des Abs. 3 wurde 
unter Bedachtnahme auf das Prozeßrecht neu 
aufgenommen. 

scheint im Interesse der von auswärts erschie- Zu § 18: 
,nenen Mitglieder notwendig. 

Nähere Bestimmungen über die in § 7 Z. 5 bis 
7.genannten O~gane werden im Zusammenhang 
mIt der matenellen Regelung der Gebarungs­
kontrolle (§ 46) und des Disziplinarrechtes (§§ 50 
und 53) getroffen. 

Der Unterstützungsfonds der Länderkammer 
soll eine Ergänzung der bei der Bundeskammer 
einzurichtenden Wohlfahrtseinrichtungen (Ver­
sorgungs- und Sterbekassenfonds)· darstellen 
(§§ 27 bis 29). Letztere werden zur Verbreiterung 
ihrer' materiellen Basis und zur günstigeren 
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Riskenverteilung für alle Ziviltechniker gemein-
. sam bei der Bundeskammer geführt und haben 
der Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu 
dienen. Darüber hinaus können eigene Unter­
stützungsfonds bei den Länderkammern einge­
richtet werden, um für jene Fälle unvorher­
gesehenen, unverschuldeten Notstanqes vorzu­
sorgen, in denen die Inanspruchnahme der zen­
tralen Wohlfahrtseinrichtungen nicht vorgesehen 
ist. Durch die Zuweisung der Unterstützungs­
fonds an die Länderkammern erscheint auch die 
Gewähr gegeben, daß dem besonders gelagerten 
Einzelfall am besten Rechnung getragen wird. 
Da mit einer Häufung von Notstandsfällen nicht 
zu rechnen ist, werden für die Verwaltung dieser 
Unterstützungsfonds eigene Organe nicht bestellt. 
Diese Aufgaben sind von den Kammervorständen 
zu besorgen. 

Zu § 19: 

Zu § 25: 

Der Verzicht auf eine Sektionseinteilung bei 
der Bundeskammer läßt die Bildung von Bundes­
fachgruppen zweckdienlich erscheinen. Der Ent­
wurf räumt die Möglichkeit zur Errichtung 
solcher Bundesfachgruppen ein, um eine bessere 
Berücksichtigung der spezifischen Interessen im 
Rahmen der Kammerorganisation zu gewähr­
leisten. So wird beispielsweise eine Bundesfach­
gruppe für Architekten in Frage kommen. 

Zu § 26: 

Diese Bestimmung ist der des § 15 ähnlich 
gestaltet, es. wird jedoch die Bestellung eines 
rechtskundigen Generalsekretärs zwingend vor~ 
geschrieben, um eine fachgerechte Behandlung der 
vielfältig anfallenden Rechtsfragen sicherzu­
stellen. 

Dem weitgehend föderalistischen Aufbau der Zu den §§ 27 bis 29: 
Standesvertretung der Ziviltechniker ent­
sprechend, umfaßt der Wirkungskreis der 
Bundeskammer grundsätzlich nur jene Ange­
legenheiten, die die gemeinsamen Interessen der 
Mitglieder von zwei oder mehr Länderkammern 
berühren. 

Die §§ 20 bis 24 

enthalten Bestimmungen über die Mitglieder 
(§ 20) und über die Organe der Bundeskammer 
(§ 21). Nähere Bestimmungen über die in § 21 
Z. 4 bis 7 genannten Organe werden im Zu­
sammenhang mit der materiellen Regelung der 
Wohlfahrtseinrichtungen (§ 28), der Gebarungs­
kontrolle (§ 46) und des Disziplinarrechtes (§ § 51 
und 53) getroffen. 

Die Organisation der Bundeskammer ist der 
der Länderkammern ähnlich, es fehlen jedoch 
Sektionsorgane und Präsidium. Im Hinblick 
darauf, daß der Wirkungsbereich der Bundes­
kammer in erster Linie auf die gemeinsamen 
Fragen ausgerichtet ist, wurde eine Sektionsein­
teilung vermieden. Die Einrichtung eines Prä­
sidiums ist unterblieben, um in einem zahlen­
stärkeren Organ, nämlich dem Vorstand der 
Bundeskammer, die Mitsprache der Länder­
kammern wirksamer zu gestalten. Diese Mit­
sprache ist dadurch gesichert, daß die Präsidenten 
der vier Länderkammern automatisch dem Vor­
stand angehören (§ 23 Abs. 1) und die elf 
weiteren Mitglieder vom Kammertag aus seiner 
Mitte nach dem Verhältniswahlrecht gewählt 
werden. Im Kanimertag sind die Länderkammern 
nach dem Verhältnis ihrer Mitgliederzahlen ver­
treten. 

Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen 
Vorstand und Kammertag ist die gleiche wie 
zwischen Kammervorstand und' Kammervollver­
sammlung (§ 10 Abs. 4). 

Die §§ 27 bis 29 enthalten nähere Bestim­
mungen über die von der Bundeskammer zu 
errichtenden gemeinsamen Wohlfahrtseinrich­
tungen (Versorgungsfonds, Sterbekassenfonds). 
Die auf Bundesebene organisierte Standesver­
tretung der Ziviltechniker wird in einem auch 
bei anderen Berufsgruppen (wie zum Beispiel 
bei den Rechtsanwälten und Krzten) üblichen 
Rahmen verpflichtet, auf Grund von Beschlüssen 
des Kammertages zweckgebundene Sonderver­
mögen zu bilden (§ 27 Abs. 1). Aus diesen 
Mitteln können Ziviltechnikern und ehemaligen 
Ziviltechnikern bzw. deren Hinterbliebenen in 
den gesetzlich umschriebenen Fällen (§ 27 Abs. 2) 
einmalige oder wiederkehrende geldliche Zu­
wendungen gewährt werden. 

Diese Sondervermögen werden nicht mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet, SIe 
stehen vielmehr im Eigentum der Bundes­
kammer. Ihre Verwaltung wird durch ein Kura­
torium besorgt, das gemäß § 28 Abs. 2 aus 
Delegierten der Länderkammern gebildet wird. 
Dadurch erscheint eine angemessene Mitsprache 
der Länderkammern auch im Kuratorium ge­
sichert. 

Die Aufwendungen der Fonds stellen Aus­
lagen der Bundeskammer dar, die durch Fonds­
beiträge der Ziviltechniker zu bedecken sind (§ 27 
Abs. 4). Diese Fondsbeiträge werden von allen 
Ziviltechnikern während der Dauer ihrer 
Kammermitgliedschaft zu leisten sein, sofern 
nicht nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Statuts ein Ausschließungs- oder Befreiungs­
grund im Sinne des § 29 vorliegt. Um einen 
überflüssigen Verwaltungsmehraufwand zu ver­
meiden, hat die Bundeskammer gemäß § 45 
Abs. 2, letzter Satz, die den gemeinsamen Wohl­
fahrtseinrichtungen gewidmeten Fondsbeiträge 
von den Ziviltechnikern direkt einzuheben. 
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Nähere Bestimmungen über die Wohlfahrts-
. einrichtungen werden gemäß § 29 einem vom 

Kammertag zu beschließenden Statut überlassen. 
Die Ermächtigung des § 29 Abs. 2, Ziviltechniker 
von der Teilnahme auszuschließen, wenn ihre 
Mitgliedschaft zu einer Länderkammer erst ab 
einem im Statut festzusetzenden Lebensalter be­
ginnt, geht von der Erwägung aus, daß im Falle 
eines Mitgliedschaftsbeginnes in späteren Lebens­
jahren unzumutbare Risken entstehen könnten. 
Die Ermächtigung des § 29 Abs. 3 soll es ermög­
lichen, anderwärts versorgten Ziviltechnikern 
und solchen, denen wegen ihres geringen Ein­
kommens eine Beitragsleistung ganz oder teil­
weise unzumutbar ist, die Bürde der Beitrags­
pflicht zu erleichtern oder ganz zu nehmen. In 
solchen Fällen hat das Statut gemäß § 29 Abs. 4 
die Gewährung von Zuwendungen ganz oder 
teilweise auszuschließen. Zum Ausgleich von 
Härten sind die Unterstützungsfonds der Länder­
kammern bestimmt. 

In § 29 Abs. 5 wird zum Ausdruck gebracht, 
daß im Falle der freiwilligen übernahme einer 
Beitragsleistung bzw. einer erhöhten Beitrags­
-leistung eine Pflicht zur Entrichtung dieser Bei~ 
träge besteht. überdies soll ermöglicht werden, 
daß ausscheidende Kammermitglieder sich zur 
Fortsetzung der Beitragsleistung verpflichten 
können, um die Anwartschaft auf Leistungen 
aus den Wohlfahrtseinrichtungen zu behalten. 

Die Höhe der Leistungen aus den Wohlfahrts­
einrichtungen wird im Statut festzusetzen und 
an der Zweckbestimmung der Fonds zu orien­
tieren sein. 

Mit den Bestimmungen über die Wohlfahrts­
einrichtungen wird keine Versicherungseinrich­
tung im Sinne einer Sozial- bzw. Vertragsver­
sicherung begründet, sondern entsprechend den 
dem Stand eigenen Bedürfnissen der bereits seit 
langem gehandhabten Form der Selbsthilfe die 
erforderliche gesetzliche Grundlage gegeben. Das 
vorgesehene Beschwerderecht sowie auch die 
staatliche Aufsicht nach § 47 sollen dem Aus­
schluß einer willkürlichen Behandlung jedes 
Einzelfalles dienen. 

Zu §§ 30 und 31: 

erklärung für die Ziviltechniker entspricht im 
wesentlichen einer ähnlichen Regelung des Wirt­
schaftstreuhänderkammergesetzes und soll die 
Austragung des Wettbewerbes der Ziviltechniker 
untereinander auf der geistigen Ebene fördern. 
Selbst durch die Verbindlicherklärung einer 
Gebührenordnung tritt unmittelbare Rechts­
wirksamkeit auf das konkrete Auftragsverhältnis 
nicht ein, die Gebührenordnungen können viel­
mehr Außenstehenden gegenüber nur im Wege 
des Einzelvertrages wirksam werden. Dessen­
ungeachtet werden die Gebührenordnungen 
grundsätzlich einen Maßstab für die Ange­
messenheit des Entgeltes für eine Ziviltechniker­
leistung bilden. Sie schließen allfällige Sonder­
regelungen zwischen Auftraggeber und Bundes­
kammer nicht aus. 

Die Standesregeln haben gegenüber den Zivil­
technikern Verordnungscharakter. Die im § 30 
Abs. 2 vorgesehene Genehmigung durch die Auf­
sichtsbehörde soll die Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften sicherstellen. Bei den Gebühren­
ordnungen wurde nicht eine ausdrückliche Ge­
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde, sondern 
die Möglichkeit einer Untersagung der Verbind­
licherklärung normiert (§ 31 Abs. 2). Diese 
Lösung wurde deshalb gewählt, weil die Er­
lassung von Standesregeln einen auf lange Sicht 
einmaligen Akt darstellt, wogegen bei den 
Gebührenordnungen im Hinblick auf die gesamt­
wirtschaftlichen Verhältnisse nach größeren Zeit­
abschnitten. Knderungen eintreten werden. 
Außerdem erfordert die Regelung des § 31 Abs. 2 
einen besonderen Akt der Aufsichtsbehörde nur 
für den Fall, als ein Untersagungsgrund tatsächlich 
vorliegt. Die Gebührenordnungen erhalten auf 
Grund dieser rechtlichen Konstruktion Ver­
ordnungscharakter gegenüber den Ziviltechnikern 
durch die Verbindlicherklärung. Diese ist wieder­
um nur zulässig, wenn eine Untersagung nicht 
erfolgt ist. 

In den §§ 32 bis 44 (Abschnitt IV) 

werden die gemeinsamen Bestimmungen zu­
sammengefaßt, die sowohl für die Länder­
kammern . als auch für die Bundeskammer zu 
gelten haben. 

Die Ermächtigung des Kammertages zur Er­
lassung v.on Standesregeln und Gebührenord-
nungen (§ 24 Abs. 5 Z. 9) wird in diesen Be- Zu § 32: 
stimmungen näher umschrieben. Sie beruht auf Die Bezeichnung Kammer im Zusammenhang 
der überlegung, daß die Ziviltechnikerschaft fest mit dem Ingenieur- oder Ziviltechnikerwesen soll 
umrissener und strenger Regeln für die Berufs- hier den notwendigen Schutz erhalten: 
ausübung und das standesgemäße Verhalten be-
darf. überdies soll ein gegenseitiger, kom-
merziell orientierter Wettbewerb der mit v.ielen Zu§ 33: 
treuhänderischen Aufgaben betrauten Zivil- Die Bestimmungen über die gegenseitige aei~ 
techniker vermieden werden. standspflicht und das Begutachtungsrecht folgen 

Die Ermächtigung zur ErIassung von Ge- dem Beispiel der Normierung bei anderen ge­
bührenordnungen und zu deren Verbindlich- setz lichen Berufsvertretungen (vgl. zum Beispiel 
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1i.rztegesetz, Handelskammergesetz). In den "ge­
setzmäßigen Wirkungsbereim" eines Organes 
kanp. ein Verhalten nimt fallen, das zu setzen 
dem Organ durm eine gesetzlime Vorsmrift aus­
drücklim untersagt ist; so dürfen beispielsweise 
gesetzlime Versmwiegenheitspflimten, insbe­
sondere die im Art. 20 B-VG. generell normierte 
Verpflimtung zur Amtsversmwiegenheit nimt 
unter Berufung auf die Beistandspflimt verletzt 
werden. 

In den §§ 34 bis 38 

werden die grundsätzlimen Gesimtspunkte des 
Wahlremtes festgelegt. § 34 enthält das aktive 
und passive Wahlremt, § 35 die Wahl verfahren, 
§ 36 Bestimmungen über die Wahlbehörden. In 
§ 37 werden die Grundsätze für die Durm­
führung der unmittelbaren, in § 38 jene für die 
Durmführung der mittelbaren Wahlen normiert. 
Nähere Bestimmungen werden durm die vom 
Bundesministerium für Bauten und Temnik zu 
erlassende Wahlordnung getroffen. Aum dies­
bezüglim folgt der Entwurf den einsmlägigen 
Regelungen bei anderen Berufssparten(vgl. 
Handelskammer-Wahlordnung, 1i.rztekammer­
Wahlordnung, Tierärztekammer-Wahlordnung, 
Dentistenkammer-Wahlordnung usw.). 

Die §§ 39 bis 43 

enthalten die notwendigen Bestimmungen über 
Angelobung, Ausübung der Funktion, Ver­
smwiegenheitspflimt, über Beschlußerfordernisse 
und Beschlußfassung, Geschäftsordnungen und 
Dienstordnungen. . 

Durch Dienstordnungen, deren Erlassung im 
Ermessen der Kammern liegt, wird die Möglich­
keit eingeräumt, über die zwingend geltenden 
gesetzlichen Vorschriften des Arbeits- und Sozial­
versicherungsrechtes hinaus, Remte der Kammer­
bediensteten, etwa zusätzliche Altersversorgungs­
leistungen, zu begründen. Dienstordnungen 
werden nicht unmittelbar für die Kammer­
bediensteten rechtswirksam, sondern erlangen 
ihre Geltung im Wege des Einzeldienstvertrages. 

Zu §§ 44 bis 46: 

Durm diese Bestimmungen soll - ebenso wie 
durm die §§ 39 bis 43 - eine geordnete Ge­
schäftsführung sichergestellt und dem Charakter 
der Kammern als öffentlich-rechtiiche Körper­
schaften Rechnung getragen werden. 

Die Mittel zur Bedeckung der Kosten der 
Länderkammern und der Bundeskammer werden 
von den Mitgliedern vornehmlim durch Um­
lagen aufzubringen sein, da besondere Ein­
nahmen, wie etwa Kostenersätze und die ange­
führten sonstigen Beiträge nur sehr begrenzt in 

Frage kommen. Die Erfordernisse sind jährlich 
in einem Voransmlag festzustellen, über den das 
jeweils höchste Organ (Kammervollversammlung, 
Kammertag) zu besmließen hat (§ 44). Der Vor­
anschlag wird die Grundlage zur Festsetzung der 
von den Mitgliedern in angemessener Höhe zu 
leistenden Umlagen und sonstigen Beiträge 
bilden (§ 45 Abs. 1). Die Bedachtnahme auf die 
wirtsmaftliche Leistungsfähigkeit der Gesamtheit 
der Kammermitglieder soll gewährleisten, daß 
die beabsichtigten Ausgaben der Kammer zu der 
gesamtwirtschaftlichen Situation des Zivil­
technikerstandes in richtiger Proportion stehen. 
Da die Kontrolle der' Gebarung (§ 46 Abs. 2) 
außer der Prüfung auf ziffernmäßige Rimtigkeit 
auch jene auf Wirtschaftlimkeit'und Zweckmäßig­
keit umfaßt, ist dafür vorgesorgt, daß die Mit­
glieder nur im notwendigen Ausmaß belastet 
werden. 

Die fü~ die Unterstützungsfonds der Länder­
kammern erforderlichen Mittel werden in die 
Vor,anschläge einzubeziehen sein. Ober die Be­
deckung der Kosten der gemeinsamen Wohl~ 
fahrtseinrichtungen (Versorgungsfonds und 
Sterbekassenfonds) ist bereits oben zu § 27 Abs. 4 
gesprochen worden. 

Zu § 47: 

Mit der Aufsicht über sämtliche nach diesem 
Bundesgesetz gebildeten Körperschaften wird das 
Bundesministerium für Bauten und Temnik be­
traut. Nach geltendem Recht kommen diese 
Aufgaben dem Landeshauptmann am Sitze der 
Ingenieurkammer zu, doch geht der Entwurf 
aus verfassungsrechtlichen Erwägungen von 
dieser Regelung ab., Da nach ständiger Recht~ 
sprechung des Verfassungsgerichtshofes der 
Wirkungskreis eines Landeshauptmannes an der 
Grenze seines Bundeslandes endet, ersmeint es 
nimt möglich, den Landeshauptmann im Gesetz 
als Aufsichtsbehörde zu bestimmen. 

Die §§ 48 bis 71 (Abschnitt,V) 

regeln die Ahndung von Pflichtverletzungen. Als 
solme kommen Disziplinarvergehen (§ 48) und 
Ordnungswidrigkeiten (§ 70) in Betracht. Nach 
dem Entwurf werden für das Disziplinarver­
fahren zwei Instanzen vorgesehen. Es sind dies 
der Disziplinarausschuß, der bei jeder Länder­
kammer einzurichten ist, sowie die Berufungs­
kommission in Disziplinarangelegenheiten als 
Organ der Bundeskammer. Da die Angelegen­
heiten des Ingenieur- und Ziviltechnikerwesens 
nicht nur in Gesetzgebung und Vollziehung in 
die Kompetenz des Bundes fallen, sondern nam 
Art. 102 Abs. 2 B-VG. auch im Bereich der 
Länder aussmließlich von Bundesbehörden ver­
sehen werden können, erscheint der vorgesehene 
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Instanzenzug verfassungsrechtlich unbedenklich. 
Die Berufungskommission ist gemäß Art. 133 
Z. 4 B-VG. organisiert (vgl. § 51 Abs. 2 und 5). 
Dadurch ist sichergestellt, daß die I;.ntscheidungen 
dieser Kollegialbehörde unbeeinflußt bleiben, und 
es erübrigt sich, eine überprüfung solcher Ent­
scheidungen durch den Verwaltungsgerichtshof 
vorzusehen. 

Die Disziplinarstrafen wurden gegenüber der 
geltenden Rechtslage wesentlich verschärft. Der 
qualifizierte· Aufgabenbereich der Ziviltechniker 
rechtfertigt diese Maßnahme im Interesse der 
öffentlichkeit und des Berufsstandes. 

Um ein in jeder Hinsicht geordnetes Ver­
fahren zu sichern, trifft der Entwurf gen aue 
Bestimmungen, die im wesentlichen der Wirt­
schaftstreuhänder-Disziplinarordnung, BGBL 
Nr. 63/1962, angepaßt sind. überdies wird die 
Dienstpragmatik, RGBL Nr. 15/1914, sinngemäß 
rezipiert. 

Mit der Bestimmung des § 70 (Ordnungs­
widrigkeiten) soll sowohl den Präsidenten der 
Kammern wie auch den Senatsvorsitzenden der 
Disziplinarausschüsse und dem Vorsitzenden der 
Berufungskommission ein Mittel gegeben werden, 
in ihren Bereichen die Einhaltung der den 
Kammermitgliedern gegenüber der Kammer ob­
liegenden Pflichten durchzusetzen. 

Zu § 72: 

Die übergangsbestimmungen sollen eine 
möglichst reibungslose überleitung zu den neuen 
Vertretungskörpern ermöglichen. Das der Ver­
sorgung der Mitglieder (Hinterbliebenen) ge­
widmete Vermögen geht ex lege auf die Bundes­
kammer über. Da schon jetzt eine gemeinsame, 
von der Ingenieurkammer für Wien, Niederöster­
reich und Burgenland in Wien geführte Ver­
sorgungseinrichtung besteht, ist dieses Vermögen 
leicht zu bestimmen. Soweit es sich um bücher­
liche Rechte handelt, wird daher lediglich die 
Berichtigung des Grundbuchstandes zu bean­
tragen sein. 

Die Abs., 6 und 7 regeln die Weitergeltung der 
Standesregeln, der Gebührenordnungen und des 
Statuts der Unterstützungseinrichtung und der 
Sterbekasse. 

Zu den §§ 73 und 74: 

Diese Bestimmungen enthalten die Aufhebung 
der bisherigen Vorschriften und die Vollzugs­
klausel. 

Kosten: 

Ein erhöhter Kostenaufwand auf Seite des 
Bundes ist durch das vorliegende Bundesgesetz 
nicht zu erwarten. 

1067 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)26 von 26

www.parlament.gv.at




